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1 Ausgangslage 

Ausgehend vom Zukunftsbild, den Schwachstellenanalysen, dem Handlungsbedarf und den 

Teilstrategien wurden die einzelnen Massnahmen / Massnahmenpakete abzuleiten. 

 

 

Schwachstellen

Mobilität

LV ÖV MIV VM
Siedlung Landschaft

Handlungsbedarf

Strategien

Teilstrategie Mobilität

LV ÖV MIV VM
Teilstrategie Siedlung Teilstrategie Landschaft

Massnahmen | Massnahmenpakete

Massnahmen Mobilität

LV ÖV MIV VM
Massnahmen Siedlung Massnahmen Landschaft

Zukunftsbild

 

Abbildung 1: Schematischer Ablauf Entwicklung der Massnahmen 

 

 

 

2 Massnahmen 

2.1 Struktur der Massnahmen 

Die Massnahmen gliedern sich in die Themenbereich Siedlung und Landschaft sowie Mobilität. 

Der Themenbereich Mobilität ist differenziert nach Mobilität LV (Langsamverkehr), Mobilität ÖV 

(öffentlicher Verkehr), Mobilität MIV (motorisierter Individualverkehr) und Mobilität MM (Mobili-

tätsmanagement). Die einzelnen Massnahmen sind thematisch gruppiert. Aus den einzelnen 

Massnahmen wurden Massnahmenpakete gebildet, die einen thematischen, geographischen 

oder funktionalen Bezug aufweisen. 

 

Abkürzungen: 

�x S: Siedlung 

�x L: Landschaft 

�x LV: Langsamverkehr (Fussgänger, Velofahrer etc.) 

�x ÖV: Öffentlicher Verkehr 

�x MIV: Motorisierter Individualverkehr 

�x MM: Mobilitätsmanagement 
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Themenbereiche: Thema | Fachbereich Massnahmen 

Siedlung | Landschaft    

 Siedlung �x Strategische Massnahmen Siedlung 

�x Entwicklungsgebiete 

�x S-0.x 

�x S-1.x 

 Landschaft �x Strategische Massnahmen Landschaft �x L-0.x 

Mobilität   

 Mobilität LV �x Strategische Massnahmen LV 

�x Netzergänzung | Netzoptimierung 

�x Infrastruktur LV 

�x LV-0.x 

�x LV-1.x 

�x LV-2.x 

 Mobilität ÖV �x Strategische Massnahmen ÖV 

�x Angebot | Takt | Tarifierung 

�x Infrastruktur ÖV 

�x ÖV-0.x 

�x ÖV-1.x 

�x ÖV-2.x 

 Mobilität MIV �x Strategische Massnahmen MIV 

�x Netzergänzung | Netzoptimierung 

�x Betriebs- und Gestaltungskonzepte 

�x Ruhender Verkehr 

�x MIV-0.x 

�x MIV-1.x 

�x MIV-2.x 

�x MIV-3.x 

 Mobilität MM �x Mobilitätsmanagement �x MM-1.x 

Abbildung 2: Hierarchischer Aufbau Massnahmen 

 

 
2.2 Massnahmenpakete 

Die Einzel-Massnahmen wurden zu folgenden Massnahmenpakete zusammengefasst: 

 

Massnahmenpaket Zielsetzung 

Strategische Massnahmen Grundsätze | Ziele | Anweisungen 

Siedlungsentwicklung nach innen Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen 

Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen 

Entlastung Kerngebiet Kreuzlingen und Konstanz Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen 

Verbesserung grenzüberschreitende LV-Achsen Aufwertung grenzüberschreitende LV-Achsen 

Verringerung LV-Trennwirkung Die Strassen und Bahn sowie die Landesgrenze 

wirken als trennende Elemente. Durch geeignete 

Massnahmen sollen die grenzüberschreitenden 

Hindernisse abgebaut und die  Zugänglichkeit 

zum See verbessert werden. 

Ergänzung und Optimierung LV-Netz Attraktivitätssteigerung LV 

Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV Attraktivitätssteigerung LV 

Ergänzung und Optimierung MIV-Netz Verflüssigung und Kanalisierung des Verkehrs 

Betriebs- und Gestaltungskonzepte Aufwertung der Ortskerne und verträglichere 

Verkehrsabwicklung 

Parkraum-Management  

Mobilitätsmanagement  
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 Strategische Massnahmen (Grundsätze, Ziele und Anweisungen) 

 
Massnahmenpaket M-Nr. Massnahme 

Strategische Massnahmen S-0.1 Siedlungsentwicklung 

 S-0.9 Entwicklung ländlicher Raum 

 L-0.1 Schutz der Landschaft und der Landwirtschaft 

 L-0.2 Landschafts- und Grünraumkonzept 

 L-0.3 Aufwertung Seeufer 

 LV-0.1 Förderung LV 

 ÖV-0.1 Förderung ÖV 

 ÖV-0.2 Grenzüberschreitender Tarifverbund 

 MIV-0.1 Strategie MIV 

Siedlungsentwicklung nach innen S-0.2 Förderung der Innenentwicklung und Nutzung wichtiger Potentialflächen 

 S-0.3 Aufwertung Ortszentren | Stadtteilzentren 

 S-0.7 Siedlungsbegrenzung | Siedlungstrennung 

Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen S-0.4 ÖV-Erschliessungsanforderungen an neue Bauzonen 

 S-0.5 Koordination und Anforderungen an verkehrsintensive Einrichtungen 

 S-0.6 Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungsschwerpunkte 

 S-0.8 Touristische Orte und Naherholungseinrichtungen 

 S-1.1 Kernstadt 

 S-1.2 Entwicklungsraum | Verdichtungsgebiete 

 S-1.3 Entwicklungsareal Umnutzung Seefeld Kreuzlingen 

 S-1.4 Entwicklungsareal Gesundheit Klinik Münsterlingen 

 S-1.5 Entwicklungsareal Bildung Hochschule Paradies Konstanz 

 S-1.6 Entwicklungsareal Industriebrache Great Lakes / Brückenkopf Schänzle 

 S-1.7  Entwicklungsareal Gesundheit Klinikum Konstanz 

 S-1.8 Entwicklungsareal Gerstäcker, Wollmatingen 

 S-1.9  Entwicklungsareal Gewerbegebiet Göldern, Reichenau 

 S-1.10 Entwicklungsschwerpunkt Kehlhofwise, Tägerwilen 

 S-1.11 Entwicklungsschwerpunkt Umnutzung Bahnhof Petershausen, Konstanz 

 S-1.12 Entwicklungsschwerpunkt Verkehrslandeplatz, Konstanz 

 S-1.13 Entwicklungsschwerpunkt Bildung Universität Konstanz 

 S-1.14 Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig, Kreuzlingen und Konstanz 

 S-1.15 Entwicklungsschwerpunkt Döbeli 

 S-1.16 Geplanter Entwicklungsschwerpunkt Hafner, Wollmatingen 

Entlastung Kerngebiet Kreuzlingen und Konstanz ÖV-1.1 Ausbau Regionalbus-Angebot 

 ÖV-1.2 Ausbau Stadtbus-Angebot 

 ÖV-1.3 Machbarkeits- und Zweckmässigkeitsstudie Agglo-S-Bahn 

 MIV-1.9 Flankierende Massnahmen Bernrain- und Brunnenstrasse 

 MIV-3.2 Parkplatzbewirtschaftung 

 MIV-3.3 Parkplatzbeschränkung 

 MM-1.3 Transit-Schwerverkehrsachsen in Kreuzlingen und Tägerwilen 

Verbesserung grenzüberschreitende LV-Achsen LV-1.4 Ergänzung Promenaden-Netz Kreuzlingen–Konstanz 

 LV-1.5 Grenzüberschreitender Fuss- und Radweg zwischen Paradies – Döbeli 

 LV-1.6 Verbesserte Radwegführung im Bereich Döbeli, Konstanz 

Verringerung LV-Trennwirkung LV-1.7 Unterführung Lago Süd, Konstanz 

 LV-1.8 Fuss- und Radweg Helvetiaplatz – Seestrasse 

 LV-1.9 Fussgängerunterführung Bahnhof Kreuzlingen-Hafen 

 LV-1.10 Überführung Hafenstrasse und Bahn im Bereich Promenadenstrasse 

 LV-1.11 Fuss- und Radweg Promenadenstrasse – Sonnenwiesenstrasse 

 LV-1.13 Fuss- und Radweg Zelgstrasse – Seeweg (Seezelg Kreuzlingen) 

 LV-1.16 Fuss- und Radwegzugang zum See, Münsterlingen 

Ergänzung und Optimierung LV-Netz LV-1.1 Langsamverkehrskonzept 

 LV-1.2 Radweg Gottlieberzoll – Tägerwilen 

 LV-1.3 Radweg Tägerwilen – Lengwil 
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Massnahmenpaket M-Nr. Massnahme 

 LV-1.12 Ausbau Radweg Werftstrasse 

 LV-1.14 Fuss- und Radweg Seefeldstrasse, Kreuzlingen – Seestrasse, Bottighofen 

 LV-1.15 Fuss- und Radweg Bottighofen – Lengwil 

 LV-1.17 Fussverbindung Bahn-Haltestelle – Klinikareal 

 LV-1.18 Rad-Vorzugsachsen in Konstanz 

 LV-1.19 Radwegnetzergänzung Allensbach 

 LV-2.1 Fussgänger-Leitsystem 

 LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV ÖV-2.1 Ausbau Bahn-Haltestellen 

 ÖV-2.2 Ausbau Bahnhof Konstanz 

 ÖV-2.3 Ausbau Bahn-Haltestelle Petershausen 

 ÖV-2.4 Ausbau Bushaltestelle Bärenplatz 

 ÖV-2.5 Zentraler ÖV-Haltepunkt Sternenplatz 

 ÖV-2.6 Neubau Bahn-Haltestelle Allensbach-West 

 ÖV-2.7 Neubau Bahn-Haltestelle Reichenau-Waldsiedlung 

 ÖV-2.8 Umbau Grenzübergang Seestrasse Kreuzlingen / Hafenstrasse Konstanz 

 ÖV-2.9 Busspuren 1. Priorität 

 ÖV-2.10 Busspuren 2. Priorität 

 ÖV-2.11 Busbevorzugung an Verkehrsknoten 

 ÖV-2.12 Fahrgast-Informationssystem 

Ergänzung und Optimierung MIV-Netz MIV-1.1 Verkehrsverflüssigung Seetal- und Hafenstrasse 

 MIV-1.2 Knotensanierung Döbelikreisel 

 MIV-1.3 Kreisel Klinik Münsterlingen 

 MIV-1.4 Kreisel Scheidwegkreuzung, Münsterlingen 

 MIV-1.5 Spange Bätershausen 

 MIV-1.6 Umfahrung Bätershausen 

 MIV-1.7 Umfahrung Siegershausen 

 MIV-1.8 Oberlandstrasse (OLS) 

Betriebs- und Gestaltungskonzepte MIV-2.1 Betriebs- und Gestaltungskonzept Tägerwilen 

 MIV-2.2 Betriebs- und Gestaltungskonzept Romanshornerstrasse, Kreuzlingen 

 MIV-2.3 Betriebs- und Gestaltungskonzept Bottighofen 

 MIV-2.4 Betriebs- und Gestaltungskonzept Scherzingen 

 MIV-2.5 Betriebs- und Gestaltungskonzept Landschlacht 

 MIV-2.6 Betriebs- und Gestaltungskonzept Laube und Bahnhofplatz Konstanz 

 MIV-2.7 Betriebs- und Gestaltungskonzept Litzelstetten 

 MIV-2.8 Betriebs- und Gestaltungskonzept Wollmatingen / Fürstenberg 

 MIV-2.9 Betriebs- und Gestaltungskonzept | Ortschaften ausserhalb Kerngebiet 

Parkraum-Management MIV-3.1 Parkleitsystem 

 MIV-3.4 Neue Parkierungsanlagen 

 MIV-3.5 Parkraum-Management Klinik Münsterlingen 

Mobilitätsmanagement MM-1.1 Verkehrsmanagement 

 MM-1.2 Verkehrssteuerung 

 MM-1.4 Mobilitätszentrale und Mobilitätsberatung 

 MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

 MM-1.6 Car Sharing-Angebot 

 

 

Im Sinne der übergeordneten Zielsetzung für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung wurden 

die "Strategischen Massnahmen Siedlung" entwickelt. Mit der Unterschrift verpflichten sich die 

Gemeinden (Gemeinderäte), diese Siedlungsmassnahmen (grundsätzlich, möglichst) im A-

Horizont umzusetzen. Diese Massnahmen sind nicht infrastrukturrelevant, bilden aber die Vor-

aussetzung zur Erreichung einer guten Wirksamkeit des Agglomerationsprogramms. Dabei 

handelt es sich um Grundätze, Ziele und Anweisungen. 
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2.3 Struktur der Massnahmenblätter 

Die Massnahmenblätter sind gemäss der Weisung des ARE aufgebaut und geben alle mass-

geblichen Informationen der einzelnen Massnahmen wieder. 

 

 

Themenbereich  Massnahmen-Nr.  

Massnahme  

Massnahmenpaket  

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: 

Verortung | Lage  

Zielsetzung  

Beschrieb  

Zweckmässigkeit  

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

 

Machbarkeit  

Koordinationsbedarf  

Quantitative Angaben  

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total      

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  

 

 

 

 

Die Legende als Ausklappbeilage zu den Si tuationsplänen der einzelnen Massnahmen 

siehe hinterste Seite. 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-0.1 

Massnahme Siedlungsentwicklung 

Massnahmenpaket Strategische Massnahme 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Die Siedlungsentwicklung ist auf die Landschaft, den See, die Zentren und die ÖV- Er-
schliessung abzustimmen. 

�x Siedlungsentwicklung nach innen zur Vermeidung der weiteren Zersiedlung. 

�x Erhaltung bzw. Bildung von Entwicklungsschwerpunkten (ESP) und Entwicklungsarealen 
(EA) mit hoher Einwohner-/ und Arbeitsplatzdichte an Standorten mit guter ÖV- und LV-
Erschliessungsqualität. 

�x Stärkung der grenzüberschreitenden Vernetzung innerhalb der Agglomeration. 

Beschrieb �x Festlegung und Priorisierung der grösseren Siedlungsflächen bis 2030, von Entwick-
lungsarealen und Entwicklungsschwerpunkten. 

�x Prüfen eines interkommunalen Flächenausgleichs (Ausgleichsprinzip). 

�x Festlegung von Standortanforderungen an die ÖV-Erschliessungsqualität. 

�x Festlegung der Landschaftsbereiche und Grünzäsuren in Abstimmung mit den überge-
ordneten Planungen. 

�x Förderung und Konzentration der Siedlungsentwicklung durch raumplanerische Mass-
nahmen: 

�x dort, wo die Voraussetzungen für den LV und den ÖV günstig sind (Arbeitsplatzgebiete 
und Wohnquartiere); 

�x an ÖV-Haltestellen mit einer ÖV-Güteklasse von mindestens C und im Nahbereich der 
Bahnhöfe (Verdichtung); 

�x an Standorten, an denen die Grundversorgung und die soziale Infrastruktur vorhanden 
ist. 

Zweckmässigkeit Mit den strategischen Massnahmen zur Siedlungsentwicklung wird die Innenentwicklung 
gefördert und die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung aufeinander abgestimmt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Durch kompakte Siedlungsstrukturen und die 
Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf 
den ÖV wird das Strassennetz entlastet, die 
resultierenden Engpässe verringert und die 
Rentabilität des ÖV verbessert. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Durch die Verdichtung der Siedlungsentwick-
lung nach innen kann die Zersiedlung einge-
dämmt werden. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Durch die Konzentration der Siedlungsent-
wicklung können die Umweltbelastungen und 
der Ressourcenverbrauch vermindert wer-
den. Die Siedlungsverdichtung an gut mit 
dem ÖV erschlossenen Lagen begünstigt 
den Modal-Split zugunsten des ÖV. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf Siedlungsmassnahmen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-0.2 

Massnahme Förderung der Innenentwicklung und Nutzung wichtiger Potentialflächen 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung nach innen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Zur Förderung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung und zur Vermeidung der zuneh-
menden Zersiedlung ist in den zentralen, gut mit dem ÖV und LV erschlossenen Gebieten 
die Innenentwicklung vor der Aussenentwicklung zu fördern. 

Beschrieb �x Nach wie vor besteht der Trend zur Aussenentwicklung. Die Gemeinden fördern mit 
gezielten Massnahmen die Innenentwicklung vor der Aussenentwicklung. 

�x Stärkung des Zentrums und des Entwicklungsraums. 

�x In den Verdichtungsgebieten sind vermehrte Anstrengungen für die Innentwicklung zu 
unternehmen, z.B.: Priorisierung der Potentiale, Aufzeigen der Reserven, Aufwertung des 
öffentlichen Raums, Schaffung attraktiver planerischer Rahmenbedingungen, aktive Are-
alentwicklung und Bodenpolitik. 

�x Grössere zusammenhängende Flächen, die bereits zoniert, jedoch noch nicht überbaut 
sind, stellen wichtige Potentiale für die Innenentwicklung dar. Mit grundeigentümerver-
bindlichen städtebaulichen Gesamtkonzepten sind Bebauungsdichte und Freiräume opti-
mal aufeinander abzustimmen und die Areale mit einem attraktiven LV-Netz zu erschlies-
sen. 

�x Wo aus ortsplanerischer und städtebaulicher Sicht zweckmässig, sind Aufzonungen 
lockerer Wohn- und Mischzonen, die mit dem ÖV und LV gut erschlossen sind (Güteklas-
se C und besser), zu prüfen. 

�x Schaffen der planerischen Voraussetzungen wie Änderung Baureglement und Zonenplan, 
minimale Ausnützungsziffern, Festlegung zentraler Wohnzonen. 

�x Die Gemeinden initiieren die planerischen Voraussetzungen, setzen diese in der Richt- 
und Nutzungsplanung um und unterstützen Massnahmen gegen die Baulandhortung. 

�x Förderung der baulichen Wohnqualität durch Anreiz-Systeme. 

Zweckmässigkeit Die Konzentration der Siedlungsentwicklung auf das bereits weitgehend überbaute und mit 
dem ÖV gut erschlossene Gebiet sowie die Förderung wichtiger Potentialflächen leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Innenentwicklung. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Stärkung von LV und ÖV durch bessere 
Auslastung �B Verbesserung Modal-Split. 

Reduktion der Infrastrukturkosten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Beitrag zur Förderung der Siedlungsentwick-
lung nach innen und somit Verringerung von 
Neueinzonungen an peripheren, schlecht mit 
dem ÖV erschlossenen Gebieten. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Verminderung der Zersiedlung und Minimie-
rung des Bodenverbrauchs. 

Verringerung der Lärm- und Luftbelastung 
durch eine Reduktion der Mobilität. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf Entwicklungsareale | Entwicklungsschwerpunkte 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:50'000 mit Verdichtungsgebiet (gelbe Schraffur) 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-0.3 

Massnahme Aufwertung Ortszentren | Stadtteilzentren 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung nach innen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Förderung des individuellen Charakters der Ortskerne in den Gemeinden als zukunftsfä-
hige Ortszentren. 

�x Die innerörtliche Entwicklung stärken und die lokale Lebensqualität steigern. 

�x Sicherstellung der örtlichen Grundversorgung und Bündelung des lokalen Angebots an 
Handel, Handwerk und Dienstleistung. 

Beschrieb �x Erstellung individueller Quartierkonzepte zur Aufwertung der stark befahrenen Ortsdurch-
fahrten, Zufahrtsachen und öffentlichen Räume durch bauliche und gestalterische Mass-
nahem wie: 

�x Förderung von zentralen Wohnlagen mittlerer Dichte für ein diversifiziertes Wohnan-
gebot; 

�x Sicherung und Entwicklung der innerörtlichen Grün- und Freiräume; 

�x Bereitstellen der lokalen Nahversorgung inkl. öffentliche und private Dienstleistungen 
soweit diese lokal wirtschaftlich tragbar sind; 

�x Erhalt, Aufwertung und teilweise deutliche Attraktivitätssteigerung der Ortskerne und 
Stärkung der Aufenthaltsqualität; 

�x Förderung attraktiver Ortsbilder, Gemeindezentren mit starker Identität; 

�x Integration der Ortsdurchfahrten in den Siedlungsraum und Verbesserung der Aufent-
haltsqualität (Strassenraumgestaltung); 

�x Minimierung der Trennwirkungen und Lärmimmissionen; 

�x Umsetzung der Konzepte mit den Instrumenten der Richt- und Nutzungsplanung. 

Zweckmässigkeit Bereits weitgehend überbaute Bauzonen sollen aufgewertet, verdichtet und der Boden haus-
hälterischer genutzt werden. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des ÖV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Fördert die Innenentwicklung und stärkt die 
Zentren. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Flächenschonende Siedlungsentwicklung 
minimiert den Bodenverbrauch. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf Siedlungsmassnahmen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-0.4 

Massnahme ÖV-Erschliessungsanforderungen an neue Bauzonen 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Neue Bauzonen/Baugebiete sind bedarfsgerecht mit dem ÖV zu erschliessen und haben 
bezüglich der ÖV-Erschliessung Mindestanforderungen zu erfüllen. 

�x Die Siedlungsentwicklung und das Angebot des ÖV sind aufeinander abzustimmen. 

Beschrieb �x Für neue grössere Baugebiete sind die Linienführung und der Takt zu überprüfen. 

�x Neue Bauzonen/Baugebiete dürfen nur ausgeschieden werden, wenn im Regelfall min-
destens die ÖV-Güteklasse C erreicht wird. Ausnahmsweise können auch Flächen inner-
halb der ÖV-Güteklasse D für Wohnzwecke eingezont werden, wenn: 

�x sie im weitgehend überbauten Siedlungsgebiet liegen; 

�x sie im Verdichtungsraum oder in einem Ortskern liegen; 

�x ortsbauliche Gründe dafür sprechen. 

�x Die Güteklasse C wird z.B. bei einem 20-Minuten-Takt im Umkreis von 300 m ab einer 
Bushaltestelle erreicht. 

Zweckmässigkeit Neueinzonungen sind an Standorten vorzunehmen, die durch den ÖV gut erschlossen bzw. 
zu erschliessen sind. Dadurch steigt auch das Kundenpotenzial für den ÖV. Die Siedlungs-
entwicklung ist mit dem ÖV zu koordinieren. 

Nutzen WK 1: Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des ÖV 
durch Umsteigepotenzial. 

WK 2: Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Konzentration der Siedlungsentwicklung 
auf gut mit dem ÖV erschlossene Gebiete 
fördert die Innenentwicklung und die Ent-
wicklung der Zentren. 

WK 3: Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4: Umwelt und Ressourcen 

Die Förderung umweltschonender Ver-
kehrsmittel reduziert die Umweltbelastung. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf Siedlungsmassnahmen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Gemeinden 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-0.5 

Massnahme Koordination und Anforderungen an verkehrsintensive Einrichtungen 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Ganze Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Verkehrsintensive Einrichtungen sind an dafür geeigneten Standorten, die mit allen Mobi-
litätsformen gut erschlossen sind, zu realisieren. 

Beschrieb �x Einschränkung des Trends der Realisierung verkehrsintensiver Einrichtungen an periphe-
ren Lagen. 

�x Festlegung der Anforderungen an publikums- und verkehrsintensive Einrichtungen hin-
sichtlich Standort und Erschliessung (im Richtplanung Kanton Thurgau sind verkehrsin-
tensive Einrichtungen (VE mit mehr als 2'000 Fahrten/Tag) nur in kantonalen oder regio-
nalen Zentren realisierbar). 

�x Ansiedlung verkehrsintensiver Einrichtungen an dafür geeigneten Standorten mit: 

�x einem möglichst guten Modal-Split (Anteil Umweltverbund (LV und ÖV) mindestens 
25% im Entwicklungsraum, mindestens 75% in der Kernstadt); 

�x einer auf das übergeordnete Strassennetz abgestimmter Kapazität; 

�x der Bewältigung des Verkehrsaufkommens mit der heutigen oder geplanten Infrastruk-
tur. 

Zweckmässigkeit Neue verkehrsintensive Einrichtungen sind an möglichst gut integrierten Standorten in den 
Orts- und Stadtzentren mit entsprechendem Kundenpotenzial zu realisieren, die gut mit dem 
ÖV und dem LV erschlossen sind. Dadurch werden die Zentren gestärkt, die Verkehrsleis-
tungen minimiert und der Periurbanisierung entgegengewirkt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Konzentration der verkehrsintensiven Ein-
richtungen auf gut erschlossene Standorte 
minimiert das Verkehrsaufkommen. 

Verbessert die Wirtschaftlichkeit des ÖV und 
des Modal-Split zugunsten des LV und ÖV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Konzentration und Integration der verkehrs-
intensiven Einrichtungen an geeigneten und 
auf alle Verkehrssysteme abgestimmten 
Standorten. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Durch die Festlegung geeigneter Standorte 
mit guter Verkehrsanbindung kann die Lärm- 
und Luftbelastung, insbesondere in Wohn-
gebieten, reduziert werden. 

Verminderung des Einkaufs-, Freizeit-, Pend-
ler- und Güterverkehrs. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf Siedlungsmassnahmen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-0.6 

Massnahme Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungsschwerpunkte 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Sicherung der Standorte und Flächen von Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungs-
schwerpunkten. 

�x Gute Erreichbarkeit mit dem LV und ÖV sicherstellen und wo nötig verbessern. 

Beschrieb �x Ausbau und Erhaltung der Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungsschwerpunkten. 

�x Konzentration entsprechender publikumsintensiver Einrichtungen an den planerisch 
bezeichneten Orten: 

�x Gebiet Klein-Venedig / Seeufer West 

�x Kreuzlingen Seeburgpark 

�x Sport- und Wassersportzentrum Seezelg (Schwimmbad Hörnli bis und mit Yachthafen) 

�x Dreispitz / Campus Kreuzlingen 

�x Hallenbaderweiterung Egelsee 

�x Hafen, Sport- und Freizeitanlagen Münsterlingen 

�x Wild- und Freizeitpark Allensbach 

�x Therme Konstanz 

�x Schänzle Sporthalle 

�x Sport- und Freizeitzentrum Hörnle 

�x Schul- und Sportzentrum Wollmatingen 

Zweckmässigkeit Optimal auf die Siedlungsstruktur abgestimmte Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungs-
schwerpunkte vermindern das Verkehrsaufkommen. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Förderung der Freizeiteinrichtungen und 
Veranstaltungsschwerpunkte an gut mit dem 
LV und ÖV erschlossenen Standorten mini-
miert das Verkehrsaufkommen des MIV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Fördert und stärkt die standortgerechte Lage 
von Freizeiteinrichtungen und Veranstal-
tungsschwerpunkten. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Minimierung des Verkehrsaufkom-
mens. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf S-0.8 Touristische Orte und Naherholungseinrichtungen 

S-1.14 Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig, Kreuzlingen und Konstanz 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-0.7 

Massnahme Siedlungsbegrenzung | Siedlungstrennung 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung nach innen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Der Schutz der Landschaft erfordert eine Begrenzung der Siedlungsgebiete. 

Beschrieb �x In Ergänzung der Siedlungsbegrenzungen nach Richtplanung Kanton Thurgau bilden die 
Grünräume gemäss Zukunftsbild die wichtigsten Grünzäsuren zwischen den Siedlungen. 

�x Festlegung von Siedlungsbegrenzungslinien an landschaftlich bedeutsamen Standorten. 
Abweichungen nur im Rahmen einer fachlichen Bewertung, unter Flächenneutralität und 
in gemeinsamer Abstimmung. 

�x Übernahme der Siedlungsbegrenzungen und der Grünkorridore aus dem Agglomerati-
onsprogramm in die kommunalen Nutzungsplanungen. 

�x Festlegung maximaler Flächenpool. 

Zweckmässigkeit Schützt sensible Landschaftsräume sowie das Kulturland und vernetzt diese untereinander 
und mit den Ufern des Sees. Die Konzentration der Siedlungsentwicklung auf landschaftlich 
nicht sensible Bereiche leistet hierzu einen zentralen Beitrag. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

-- 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Konzentration der Siedlungsentwicklung an 
geeigneten Standorten. 

Vermeidung von Neueinzonungen an peri-
pheren Lagen und Eindämmung der weite-
ren Zersiedlung. 

Schutz der Landschaftsräume und des 
Kulturlands. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion des Flächenverbrauchs für Sied-
lung und neue Infrastruktur. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf Siedlungsmassnahmen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:75'000 mit Siedlungsbegrenzungen und Grünzäsuren 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-0.8 

Massnahme Touristische Orte und Naherholungseinrichtungen 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Die touristischen Orte Altstadt Konstanz, Seebecken, Inseln Mainau und Reichenau 
sowie die Naherholungsgebiete sind gut mit dem LV und dem ÖV zu erschliessen. 

Beschrieb �x Die touristischen Orte Altstadt Konstanz, Seebecken, Inseln Mainau und Reichenau sind 
gut mit dem LV und ÖV von den Zentren und untereinander zu erschliessen (z.B. Ausbau 
der Rad-Vorzugsachsen und/oder Rundkurs Busverbindung (Hopp on Hopp off)). 

�x Erschliessung der Naherholungsgebiete innerhalb und ausserhalb der Siedlungen mit 
einem attraktiven LV-Netz. 

�x Abstimmung der LV- und ÖV-Konzepte auf die Naherholungseinrichtungen. 

Zweckmässigkeit Die touristischen Orte sind für die Agglomeration von zentraler Bedeutung. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Durch eine gute Erschliessung der touristi-
schen Orte und der Naherholungseinrich-
tungen mit dem LV und dem ÖV kann das 
Verkehrsaufkommen des MIV reduziert 
werden. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Eine gute Standortwahl der Naherholungs-
einrichtungen fördert die Attraktivität des 
Siedlungsgebiets. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Minimierung des Verkehrsaufkom-
mens. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf S-0.6 Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungsschwerpunkte 

S-1.14 Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig, Kreuzlingen und Konstanz 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:75'000 mit den touristischen Orten 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-0.9 

Massnahme Entwicklung ländlicher Raum 

Massnahmenpaket Strategische Massnahme 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Gemeinsame Konzeption und Sicherstellung der eigenständigen Entwicklung der ländli-
chen Gemeinden im Bezirk Kreuzlingen. 

�x Erhaltung der Grundversorgung und Förderung des qualitativen Entwicklungspotenzials in 
den ländlichen Gemeinden. 

Beschrieb �x Die Agglomeration und der ländlichen Raum sind vielfältig verbunden. Der ländliche 
Raum profitiert von den Dienstleistungen der Kernstädten und Dörfern, diese vom ländli-
chen Erholungsraum. 

�x Die Gemeinden des ländlichen Raums benötigen eine Perspektive, da sie nicht mehr mit 
dem ausgeprägten Wachstum wie in der Vergangenheit rechnen können. Eine qualitative 
Entwicklung steht im Vordergrund: 

�x Schutz und Aufwertung der Ortskerne, Förderung der Identität; 

�x Erhalt der Funktionsfähigkeit (Versorgungsdienstleistungen etc.); 

�x Erhalt von lokalem Gewerbe und Kleinbetrieben (keine Grossansiedlungen). 

�x Entwicklung eines regionalen Konzeptes zur Sicherung der Nahversorgung und Stärkung 
der Ortszentren sowie der Eigenständigkeit ländlicher Gemeinden. 

�x Ermittlung verschiedener möglicher Entwicklungsstrategien je Gemeinde. 

�x Prüfen von Kooperationen mit andern Gemeinden zur Einsparung von Ressourcen. 

Zweckmässigkeit Die ländlichen Gemeinden sollen ihre Identität bewahren und tragen zum Erhalt von Land-
schaft und Landwirtschaftsflächen bei. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

-- 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die qualitative Entwicklung der Dörfer und 
Ortszentren zur Förderung der Innenentwick-
lung. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

-- 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf S-0.1 Siedlungsentwicklung 

S-0.7 Siedlungsbegrenzung | Siedlungstrennung 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.1 

Massnahme Kernstadt 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Städte Kreuzlingen und Konstanz 

Zielsetzung �x Erhaltung und Stärkung des regionalen Zentrums Kreuzlingen/Konstanz. 

�x Förderung der grenzüberschreitenden Vernetzung der beiden Stadtzentren Kreuzlingen 
und Konstanz zu einer Kernstadt. 

�x Stärkung Schwerpunkt Einkaufen und urbanes Leben (Dienstleistung, Kultur, Tourismus, 
Gastronomie, Wohnen). 

Beschrieb �x Langfristige Zentrumserweiterung und Schaffung grenzüberschreitendender Strukturen 
und Nutzungen. 

�x Konzentration des Detailhandels und Ansiedlung publikumsintensiver Einrichtungen im 
Zentrum. 

�x Aufwertung der Kernstadt durch folgende Massnahmen: 

�x Sicherstellung einer überdurchschnittlichen städtebaulichen Qualität mittels Konkur-
renzverfahren bei Neubauten; 

�x attraktives Wohnraumangebot; 

�x aktive Arealentwicklung zur Bereitstellung von Potentialen für zentral gelegene Dienst-
leistungen; 

�x Sicherung und Entwicklung der innerörtlichen Grün- und Freiräume; 

�x Unterstützung des wirtschaftlichen Strukturwandels mittels geeigneter planerischer In-
strumente und aktiver Arealentwicklung; 

�x Entlastung und Aufwertung stark belasteter Strassenräume; 

�x Dosierung der MIV-Zufahrten (Verkehrsmanagement). 

Zweckmässigkeit Steigert die Attraktivität der Zentren und fördert die Siedlungsentwicklung nach innen. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Förderung der Innenverdichtung stärkt 
das Potenzial für den ÖV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Konzentration der Siedlungsentwicklung an 
geeigneten, auf das Verkehrssystem abge-
stimmten Standorten sowie Erhöhung der 
Siedlungsqualität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Förderung der Potenziale im Einzugsge-
biet des ÖV reduziert tendenziell die Um-
weltbelastung. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf S-0.1 Siedlungsentwicklung 

S-0.2 Förderung der Innenentwicklung und Nutzung wichtiger Potentialflächen 

S-0.3 Aufwertung Ortszentren | Stadtzentren 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Perimeter Kernstadt 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.2 

Massnahme Entwicklungsraum | Verdichtungsgebiete 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Städte Kreuzlingen und Konstanz 

Zielsetzung �x Erhaltung und Fortentwicklung der Nutzungsmischung und Förderung der inneren Ver-
dichtung. 

Beschrieb �x Erhalten bzw. anstreben einer hohen baulichen Dichte unter Berücksichtigung des Erhalts 
und der Schaffung qualitätsvoller und vernetzter Grünräume. 

�x Umnutzung und Erneuerung ehemaliger Brachen, Konversionsflächen und schlecht 
genutzter Industrie- und Gewerbeareale an Standorten wie Seerhein, Gleisdreieck und 
Petershauser Bahnhof für Wohnen und Dienstleistung. 

�x Verhinderung von grossen innerstadtrelevanten Verkaufsflächen in dezentralen Lagen. 

Zweckmässigkeit Durch die Förderung von minimalen Dichten und der Umnutzungspotenzialen werden die 
zentralen, gut erschlossenen Lagen gestärkt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Förderung der Innenverdichtung stärkt 
das Potenzial für den ÖV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Mit der Festlegung von minimalen Dichten 
und der Förderung der Umnutzungspotenzia-
le wird die Siedlungsentwicklung nach innen 
gefördert. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Förderung der Potenziale im Einzugsge-
biet des ÖV reduziert tendenziell die Um-
weltbelastung. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf S-1.1 Kernstadt 

S-0.2 Förderung der Innenentwicklung und Nutzung wichtiger Potentialflächen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:50'000 mit Perimeter Entwicklungsraum 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.3 

Massnahme Entwicklungsareal Umnutzung Seefeld Kreuzlingen 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Längerfristige Umnutzung des heutigen Industriegebiets zu attraktiver Wohn- und Dienst-
leistungsnutzung. 

�x Verdichtung und Konzentration der verbleibenden Industrie- und Gewerbezonen im 
Stadtgebiet (z. B. Sonnenwiesen) als Kompensation. 

�x Vermeidung der Ansiedlung zentrumskonkurrenzierender Fachmärkte. 

Beschrieb �x Durch die Bereitstellung von Alternativ-Standorten ist die längerfristige Umnutzung des 
heutigen Industriegebiets zu attraktiven Wohn- und Dienstleistungsnutzungen anzustre-
ben. 

�x Mittelfristig östlicher Teil bis Bleichestrasse �Ö A-Massnahme. 

�x Längerfristig westlicher Teil (in Kombination mit Entwicklungsschwerpunkt Tägerwilen) 
�Ö C-Massnahme. 

�x Erarbeitung eines nachhaltigen Nutzungskonzepts. 

�x Nutzungsdefinition durch Umzonungen. 

Zweckmässigkeit Mittel- bis längerfristig bessere Nutzung dieses sehr zentral gelegenen und attraktiven Sied-
lungsgebiets. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung fördert die Innen-
entwicklung und verringert den Druck auf 
Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Siedlungsentwicklung und Nutzungsin-
tensivierung im weitgehend überbauten 
Siedlungsgebiet minimiert den Boden-
verbrauch. Reduktion der Lärm- und Luftbe-
lastung durch Verringerung der Mobilität. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf S-1.10 Entwicklungsschwerpunkt Kehlhofwise, Tägerwilen 

LV-1.14 Fuss- und Radweg Seefeldstrasse, Kreuzlingen – Seestrasse, Bottighofen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsareal Umnutzung Seefeld 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.4 

Massnahme Entwicklungsareal Gesundheit Klinik Münsterlingen 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Gemeinde Münsterlingen 

Zielsetzung �x Stärkung und Ausbau als Arbeitsplatzstandort und zentraler Ort für das Gesundheitswe-
sen. 

�x Optimale Verkehrsanbindung für Beschäftigte und Besucher. 

�x Optimierung des Parkplatzangebots und deren Bewirtschaftung. 

�x Umsetzung der Massnahmen für den LV, ÖV und MIV gemäss Erschliessungs- und 
Verkehrskonzept Klinikareal. 

�x Optimierung des Zugangs zu den ÖV-Haltestellen. 

�x Realisierung des Kreisels zur östlichen Anbindung des Areals ans Strassennetz. 

Beschrieb �x Weiterer Ausbau des heutigen medizinischen Angebots durch Neubau Herzklinik mit über 
100 Arbeitsplätzen. 

�x Langfristiges Ausbaukonzept mit Sicherung von Erweiterungsflächen. 

�x Gute und attraktive Erschliessung mit dem LV und ÖV sowie sichere Verkehrsabwicklung 
des MIV inkl. Parkierung. 

Zweckmässigkeit Mit der Sicherung und der möglichen Entwicklung wird der Gesundheitsstandort Münsterlin-
gen in der Agglomeration gestärkt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Siedlungsentwicklung und Nutzungsin-
tensivierung im weitgehend überbauten 
Siedlungsgebiet minimiert den Boden-
verbrauch. Reduktion der Lärm- und Luftbe-
lastung durch Verringerung der Mobilität. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf LV-1.16 Fuss- und Radwegzugang zum See, Münsterlingen 

LV-1.17 Fusswegverbindung Bahn-Haltestelle - Klinikareal 

MIV-1.3 Kreisel Klinik Münsterlingen 

MIV-2.4 Betriebs- und Gestaltungskonzept Scherzingen 

MIV-3.5 Parkraum-Management Klinik Münsterlingen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Gemeinde Münsterlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsareal Gesundheit Klinik Münsterlingen 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.5 

Massnahme Entwicklungsareal Bildung Hochschule Paradies Konstanz 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Sicherstellung optimaler Standortvoraussetzungen für den weiteren Ausbau der Hoch-
schule HTWG. 

Beschrieb �x Weiterer Ausbau der Hochschule HTWG (Nutzflächenbedarf rund 3'000 m2). 

�x Gute und attraktive Erschliessung mit dem LV und ÖV sichern. 

Zweckmässigkeit Mit der Sicherung und der möglichen Entwicklung wird der Bildungsstandort Hochschule 
Paradies in der Agglomeration gestärkt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Siedlungsentwicklung und Nutzungsin-
tensivierung im weitgehend überbauten 
Siedlungsgebiet minimiert den Boden-
verbrauch. Reduktion der Lärm- und Luftbe-
lastung durch Verringerung der Mobilität. 

Machbarkeit Kommunale Nutzungsplanung, Flächennutzungsplan 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsareal Bildung Hochschule Paradies 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.6 

Massnahme Entwicklungsareal Industriebrache Great Lakes / Brückenkopf Schänzle 
Nord 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Erhaltung und Fortentwicklung als regionaler Schwerpunkt für Produktions- und Dienst-
leistungsgewerbe. 

Beschrieb �x Grösseres kurz- bis mittelfristiges Umnutzungs- und Erweiterungspotenzial für Produkti-
ons- und Dienstleistungsgewerbe. 

�x Erneute Nutzung der Industriebrache Great Lakes und des ehemaligen Brückenkopfge-
ländes Schänzle Nord. 

�x Festlegung der Standortkriterien wie minimale mehrgeschossige Nutzung sowie Anbin-
dung LV, ÖV und MIV. 

Zweckmässigkeit Mit der Sicherung und der möglichen Entwicklung wird dieser bestehender Produktions- und 
Dienstleistungsstandort weiter gestärkt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Siedlungsentwicklung und Nutzungsin-
tensivierung im weitgehend überbauten 
Siedlungsgebiet minimiert den Boden-
verbrauch. Reduktion der Lärm- und Luftbe-
lastung durch Verringerung der Mobilität. 

Machbarkeit Kommunale Nutzungsplanung, Flächennutzungsplan 

Koordinationsbedarf L-0.3 Aufwertung Seeufer 

LV-1.4 Ergänzung Promenaden-Netz Kreuzlingen-Konstanz 

LV-1.18 Rad-Vorzugsachsen in Konstanz 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsareal Industriebrache Great Lakes / Brückenkopf Schänzle Nord 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.7 

Massnahme Entwicklungsareal Gesundheit Klinikum Konstanz 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Stärkung als Arbeitsplatzstandort und als zentraler Ort für das Gesundheitswesen. 

�x Optimale Verkehrsanbindung für Beschäftigte und Besucher. 

Beschrieb �x Entwicklung und Umsetzung Konzept Standortentwicklung Klinikum (Modernisierung 
Funktionsbau, Ersatzstandort Vincentius Krankenhaus, Ärztehaus). 

�x Erhaltung und Ausbau der guten und attraktiven Erschliessung mit dem LV und ÖV (z.B. 
Radvorzugsachsen). 

Zweckmässigkeit Mit der Sicherung und der möglichen Entwicklung wird der Gesundheitsstandort Klinikum 
Konstanz in der Agglomeration gestärkt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Siedlungsentwicklung und Nutzungsin-
tensivierung im weitgehend überbauten 
Siedlungsgebiet minimiert den Boden-
verbrauch. Reduktion der Lärm- und Luftbe-
lastung durch Verringerung der Mobilität. 

Machbarkeit Kommunale Nutzungsplanung, Flächennutzungsplan 

Koordinationsbedarf LV-1.18 Rad-Vorzugsachsen in Konstanz 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsareal Gesundheit Klinikum Konstanz 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.8 

Massnahme Entwicklungsareal Gerstäcker, Wollmatingen 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Mittelfristiges Stadtentwicklungsareal für Wohnen. 

Beschrieb �x Grösseres mittelfristiges Erweiterungsareal für Wohnen (Siedlungserweiterung). 

�x Festlegung der Standortkriterien wie minimale Nutzung sowie Anbindung an LV, ÖV und 
MIV. 

�x Entwicklung erst, wenn Grunderwerb durch Stadt Konstanz erfolgt ist (min. 60%). 

Zweckmässigkeit Mit der Sicherung und der möglichen Entwicklung wird der Standort Gerstäcker als zentraler 
Wohnstandort gestärkt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf periphere Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Siedlungsentwicklung und Nutzungsin-
tensivierung im weitgehend überbauten 
Siedlungsgebiet minimiert den Boden-
verbrauch. Reduktion der Lärm- und Luftbe-
lastung durch Verringerung der Mobilität. 

Machbarkeit Kommunale Nutzungsplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan 

Koordinationsbedarf LV-1.18 Rad-Vorzugsachsen in Konstanz 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsareal Gerstäcker, Wollmatingen 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.9 

Massnahme Entwicklungsareal Gewerbegebiet Göldern, Reichenau 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Gemeinde Reichenau 

Zielsetzung �x Entwicklung als Arbeitsplatzstandort für gewerbliche Nutzungen zur Entlastung und als 
Ersatz für die Insel Reichenau. 

Beschrieb �x Gemeinsames Gewerbegebiet Göldern der Gemeinde Reichenau und der Stadt Konstanz 
(Bebauungsplan zurzeit im Verfahren). 

�x Sicherung als Standort für produzierendes und Dienstleistungsgewerbe. 

�x Festlegung der Standortkriterien wie mehrgeschossige Nutzung sowie Anbindung an LV, 
ÖV und MIV. 

Zweckmässigkeit Mit der Sicherung und der möglichen Entwicklung wird der Standort Göldern als Gewerbe-
standort gestärkt (Entlastung Insel Reichenau). 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Siedlungsentwicklung und Nutzungsin-
tensivierung im weitgehend überbauten 
Siedlungsgebiet minimiert den Boden-
verbrauch. Reduktion der Lärm- und Luftbe-
lastung durch Verringerung der Mobilität. 

Machbarkeit Kommunale Nutzungsplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan 

Koordinationsbedarf S-0.7 Siedlungsbegrenzung | Siedlungstrennung 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Gemeinde Reichenau 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsareal Göldern, Reichenau 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.10 

Massnahme Entwicklungsschwerpunkt Kehlhofwise, Tägerwilen 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Gemeinde Tägerwilen 

Zielsetzung �x Schaffung einer interkommunalen Gewerbezone Kreuzlingen/Tägerwilen zur Konzentrati-
on der regionalen Arbeitszonen. 

�x Gute Erschliessung mit dem LV, ÖV und MIV. 

Beschrieb �x Längerfristiges grösseres regionales Arbeitsplatzgebiet, teilweise als Ersatz für Umsied-
lung von Industrie- und Gewerbebetrieben. 

�x Festlegung der Standortkriterien wie minimale mehrgeschossige Nutzung sowie Anbin-
dung an LV, ÖV und MIV. 

�x ÖV- Erschliessung mit mindestens Güteklasse C. 

�x Interkommunaler Vertrag zur Regelung der Nutzung und Wertschöpfung. 

�x Grunderwerb durch die Gemeinden Kreuzlingen und Tägerwilen. 

�x Verhindern von Mischnutzungen und zentrumskonkurrenzierende Nutzungen durch ge-
zielte Ein- / Umzonungen, keine publikumsintensive Einrichtungen (Detailhandel). 

Zweckmässigkeit Das Areal Kehlhofwiese ist ein wichtiger längerfristiger regionaler Entwicklungsstandort für 
Gewerbenutzungen, das gut mit allen Verkehrsträgern zu erschliessen ist. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf periphere Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Konzentration der Siedlungsentwicklung 
und Nutzungsintensivierung minimiert den 
Bodenverbrauch. Reduktion der Lärm- und 
Luftbelastung durch Verringerung der Mobili-
tät. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf S-0.7 Siedlungsbegrenzung | Siedlungstrennung 

S-1.3 Entwicklungsareal Umnutzung Seefeld Kreuzlingen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Gemeinde Tägerwilen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsschwerpunkt Kehlhofwise, Tägerwilen 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.11 

Massnahme Entwicklungsschwerpunkt Umnutzung Bahnhof Petershausen, Konstanz 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Umnutzung und Verdichtung der sehr zentral gelegenen Standorte rund um den Bahnhof 
Petershausen. 

Beschrieb �x Grösserer kurz- bis mittelfristiger Umnutzungs- und Erweiterungsschwerpunkt für Wohnen 
und Arbeiten. 

�x Umsetzung und Vertiefung der planerischen Rahmenkonzeption. 

�x Weitere Optimierung der guten Verkehrsanbindung mit LV und ÖV. 

Zweckmässigkeit Der Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Petershausen stärkt diesen Wohn- und Arbeitsplatz-
standort an zentraler, gut erschlossener Lage und vermindert den Druck auf neue periphere 
Neueinzonungen. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Siedlungsentwicklung und Nutzungsin-
tensivierung im weitgehend überbauten 
Siedlungsgebiet minimiert den Boden-
verbrauch. Reduktion der Lärm- und Luftbe-
lastung durch Verringerung der Mobilität. 

Machbarkeit Kommunale Nutzungsplanung, Flächennutzungsplan 

Koordinationsbedarf ÖV-2.3 Ausbau Bahn-Haltestelle Petershausen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsschwerpunkt Umnutzung Bahnhof Petershausen, Konstanz 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.12 

Massnahme Entwicklungsschwerpunkt Verkehrslandeplatz, Konstanz 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Entwicklung eines regionalen Arbeitsplatzschwerpunkts. 

�x Schaffung der Voraussetzungen für die mittelfristige Umnutzung des Areals für hochwer-
tige Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen. 

Beschrieb �x Umnutzung des Landeplatzgeländes als grösseres Areal für hochwertige Gewerbe- und 
Dienstleistungsnutzungen. 

�x Gute Erschliessung mit dem LV, ÖV und MIV vorhanden. 

�x Optimierung des ÖV (z.B. Voraussetzungen schaffen für Taktverdichtung ÖV). 

�x Festlegung der Standortkriterien für die Nutzung. 

�x Ausschluss Einzelhandel. 

Zweckmässigkeit Der Entwicklungsschwerpunkt Verkehrslandeplatz fördert gezielt eine Konzentration der 
Arbeitsplatzgebiete an einem gut erschlossenen bzw. erschliessbaren Standort. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Siedlungsentwicklung und Nutzungsin-
tensivierung im weitgehend überbauten 
Siedlungsgebiet minimiert den Boden-
verbrauch. Reduktion der Lärm- und Luftbe-
lastung durch Verringerung der Mobilität. 

Machbarkeit Kommunale Nutzungsplanung, Flächennutzungsplan 

Koordinationsbedarf S-0.7 Siedlungsbegrenzung | Siedlungstrennung 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 

 



Agglomerationsprogramm Kreuzlingen-Konstanz 
Massnahmen | Teilbereich Siedlung und Verkehr 

 
Seite 47

 

 

 

Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsschwerpunkt Verkehrslandeplatz, Konstanz 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.13 

Massnahme Entwicklungsschwerpunkt Bildung Universität Konstanz 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Stärkung des überregionalen Arbeits- und Bildungsstandorts Universität Konstanz. 

�x Optimale Verkehrsanbindung für Studenten, Beschäftigte und Besucher. 

Beschrieb �x Weiterer Ausbau der heutigen Universität (zusätzlicher Nutzflächenbedarf der Hochschu-
len rund 50'000 m2). 

�x Umsetzung Erweiterungsprojekte Universität Konstanz. 

�x Erhaltung und Ausbau der guten und attraktiven Erschliessung mit dem LV und ÖV. 

Zweckmässigkeit Mit der Sicherung und der möglichen Entwicklung wird der Bildungsstandort Universität 
Konstanz in der Agglomeration weiter gestärkt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Konzentration der Siedlungsentwicklung 
und Nutzungsintensivierung minimiert den 
Bodenverbrauch. Reduktion der Lärm- und 
Luftbelastung durch Verringerung der Mobili-
tät. 

Machbarkeit Kommunale Nutzungsplanung, Flächennutzungsplan 

Koordinationsbedarf ÖV-1.1 Ausbau Regionalbus-Angebot 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsschwerpunkt Bildung Universität Konstanz 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.14 

Massnahme Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig, Kreuzlingen und Konstanz 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen, Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Das Areal Klein Venedig bildet eine wichtige Schnittstelle zwischen den Städten Kreuzlin-
gen und Konstanz und soll als attraktiver, grenzüberschreitender Standort für Veranstal-
tungen sowie als Naherholungs- und Freizeitgebiet weiter entwickelt werden. 

Beschrieb �x Das Seebecken von Kreuzlingen und Konstanz ist wichtig als Naherholungs- und Frei-
zeitgebiet und Standort für Veranstaltungen und Kultur. 

�x Erarbeitung eines grenzüberschreitenden Nutzungskonzepts. 

�x Gute und attraktive Erschliessung mit dem LV und ÖV. 

Zweckmässigkeit Weiterer Ausbau des Areals Klein Venedig als attraktiver, überregionaler Standort für Frei-
zeit, Naherholung, Veranstaltungen und Kultur, das gut mit allen Verkehrsträgern erschlos-
sen ist. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Konzentration der Siedlungsentwicklung 
und Nutzungsintensivierung minimiert den 
Bodenverbrauch. Reduktion der Lärm- und 
Luftbelastung durch Verringerung der Mobili-
tät. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf L-0.3 Aufwertung Seeufer 

LV-1.4 Ergänzung Promenaden-Netz Kreuzlingen-Konstanz 

LV-1.7 Unterführung Lago Süd, Konstanz 

LV-1.8 Fuss- und Radweg Helvetiaplatz - Seestrasse 

LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

ÖV-2.2 Ausbau Bahnhof Konstanz 

MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig, Kreuzlingen und Konstanz 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.15 

Massnahme Entwicklungsschwerpunkt Döbeli 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Städte Kreuzlingen und Konstanz 

Zielsetzung �x Mit einem ganzheitlichen Konzept ist die Nutzung und Erschliessung des Areals Döbeli 
festzulegen. 

Beschrieb �x Entwicklungsschwerpunkt für Erholung, Freizeit und Landschaft. 

�x Sehr zentrales und stadtnahes Areal von interkommunaler Bedeutung, dessen weitere 
Entwicklung und Nutzung ganzheitlich angegangen werden muss. 

�x Eine Änderung des heutigen planungsrechtlich festgelegten Nutzungsmixes erfordert 
unter Berücksichtigung von Bedarfsprognosen die Bereitstellung adäquater Ersatzstand-
orte für die Kleingärten. 

�x Die Erfordernisse der Landwirtschaft im Tägermoos und deren Entwicklungsmöglichkei-
ten sind im Sinne eines Gesamtkonzepts zu berücksichtigen. 

Zweckmässigkeit Zentrales und stadtnahes Areal von interkommunaler Bedeutung, dessen Nutzung grenz-
überschreitend abgestimmt werden muss. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschlossenen 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf periphere Neueinzonungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Konzentration der Siedlungsentwicklung 
und Nutzungsintensivierung minimiert den 
Bodenverbrauch. Reduktion der Lärm- und 
Luftbelastung durch Verringerung der Mobili-
tät. 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung, Flächennutzungsplan 

Koordinationsbedarf S-0.7 Siedlungsbegrenzung | Siedlungstrennung 

LV-1.5 Grenzüberschreitender Fuss- und Radweg zwischen Paradies – Döbeli 

ÖV-2.11 Busbevorzugung an Verkehrsknoten 

MIV-1.2 Knotensanierung Döbelikreisel 

MIV-3.4 Neue Parkierungsanlagen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Entwicklungsschwerpunkt Döbeli 
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Themenbereich Siedlung Massnahmen-Nr. S-1.16 

Massnahme Geplanter Entwicklungsschwerpunkt Hafner, Wollmatingen 

Massnahmenpaket Siedlungsentwicklung an gut geeigneten Lagen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Stadt Konstanz, Gebiet Hafner Wollmatingen 

Zielsetzung �x Option als längerfristiger Entwicklungsschwerpunkt für Wohnen und Arbeiten. 

Beschrieb �x Grösserer längerfristiger Entwicklungsschwerpunkt für Wohnen und Arbeiten (Siedlungs-
erweiterung). 

�x Realisierung erst nach 2020 (Abweichung bei Wanderungsverlusten oder bestimmter 
nutzungsgruppen/Saldo). 

�x Festlegung der Standortkriterien wie minimale Nutzung sowie Anbindung an LV, ÖV und 
MIV. 

�x ÖV- Erschliessung mit mindestens Güteklasse C schaffen. 

�x Entwicklung nur, wenn Grunderwerb durch Stadt Konstanz erfolgt ist (min. 60%). 

Zweckmässigkeit Längerfristiges Reserveareal für Wohnen und Arbeiten, das bei Bedarf neu entwickelt und 
erschlossen wird. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Die Konzentration und Intensivierung der 
Nutzung an einem gut erschliessbaren 
Standort fördert das Potenzial für den LV 
und ÖV und minimiert die Infrastrukturkos-
ten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Die Nutzungsverdichtung und Konzentration 
fördert die Innenentwicklung und verringert 
den Druck auf weitere periphere Neueinzo-
nungen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Die Konzentration der Siedlungsentwicklung 
und Nutzungsintensivierung minimiert den 
Bodenverbrauch. Reduktion der Lärm- und 
Luftbelastung durch Verringerung der Mobili-
tät. 

Machbarkeit Kommunale Nutzungsplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit geplantem Entwicklungsschwerpunkt Hafner, Wollmatingen 

 

 

Erschliessung ÖV-Güteklasse 
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Themenbereich Landschaft Massnahmen-Nr. L-0.1 

Massnahme Schutz der Landschaft und der Landwirtschaft 

Massnahmenpaket Strategische Massnahme 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Sicherstellung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

�x Erhaltung der landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft. 

�x Umsetzung der Vernetzungsprojekte. 

Beschrieb �x Durch die Siedlungsbegrenzungen und die Vermeidung der weiteren Zersiedlung können 
die landwirtschaftlichen Nutzflächen langfristig gesichert werden. 

�x Die landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft als wichtiges Merkmal dieses Raums und 
für den Tourismus ist zu erhalten. 

�x Die landwirtschaftlichen Nutzflächen sind weiter untereinander zu vernetzen und die 
Landschaftsschutzgebiete ökologisch und gestalterisch aufzuwerten. 

Zweckmässigkeit Sicherung wichtiger Vorranggebiete für die Landwirtschaft und die Natur. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

-- 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Konzentration der Siedlungsentwicklung und 
somit Schutz der Landschaft und der Land-
wirtschaftsflächen. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

-- 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf S-0.7 Siedlungsbegrenzung | Siedlungstrennung 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Themenbereich Landschaft Massnahmen-Nr. L-0.2 

Massnahme Landschafts- und Grünraumkonzept 

Massnahmenpaket Strategische Massnahme 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Übergeordnete Abstimmung von Regionalentwicklung und Landschaftsschutz. 

�x Sicherstellung des Schutzes der verschiedenen Naturschutzobjekte. 

�x Nachhaltiger Schutz der gewachsenen Kulturlandschaft und des Bodenseeufers. 

�x Sicherstellung vernetzter Landschaftskorridore. 

�x Erhaltung und Entwicklung innerstädtischer Grünzüge und Freiflächen sowie deren Ver-
netzung mit der freien Landschaft. 

Beschrieb �x Erarbeitung eines regionalen Landschafts- und Grünraumkonzepts mit: 

�x der Koordination der Bereiche Landschaft, Natur und Naherholung in Abstimmung mit 
den übergeordneten Planungen; 

�x dem Schutz der Naturschutzobjekte; 

�x der Festlegung und Sicherung der langfristig freizuhaltenden regionalen Grünzüge und 
der Grünzäsuren zwischen den Siedlungen sowie zwischen den Seeuferbereichen 
und dem Hinterland wie: 

�x Ermatingen – Triboltingen und Tägerwilen – Kreuzlingen; 

�x Bottighofen – Scherzingen, Münsterlingen – Landschlacht, Landschlacht – Altnau; 

�x Erhaltung der Grünzäsuren Konstanz – Reichenau, Reichenau – Hegne, Hegne – 
Allensbach, Wallhausen – Dingelsdorf, Wallhausen – Dettingen, Dingelsdorf - Lit-
zelstetten, Litzelstetten – Mainau – Egg, Bodenseeufer – Lorettowald – Hockgra-
ben – Universitätswald; 

�x der Sicherung der Naturschutzgebiete und Grünzüge entlang des Bodenseeufers und 
des Seerheins; 

�x der Erhaltung der regionalen Grünzüge Seerücken und Bodanrück; 

�x der Festlegung der innerstädtischen Grünvernetzung und Freiflächen. 

�x der Aufwertung der Promenade Klein-Venedig; 

�x den Massnahmen gemäss STEP Kreuzlingen und Konstanz 2020 (Grünverbindungen 
im Stadtteil Konstanz-Petershausen, Allmannsdorf, Wollmatingen und Industriegebiet). 

Zweckmässigkeit Sicherung der siedlungstrennenden Grünräume und der Vernetzung der Landschaftsräume 
mit den Ufern des Sees. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

-- 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Konzentration der Siedlungsentwicklung und 
Verringerung der Zersiedlungstendenz. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

-- 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

Koordinationsbedarf S-0.7 Siedlungsbegrenzung | Siedlungstrennung 

LV-1.2 Radweg Gottlieberzoll - Tägerwilen 

LV-1.4 Ergänzung Promenaden-Netz Kreuzlingen- Konstanz 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Themenbereich Landschaft Massnahmen-Nr. L-0.3 

Massnahme Aufwertung Seeufer 

Massnahmenpaket Strategische Massnahme 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Die Seeufer sind vor weiteren Bebauungen freizuhalten. 

�x Die Massnahmen der laufenden Uferplanungen Untersee und Rhein sowie der zu erwar-
tenden Uferplanung Obersee sind mit dem Agglomerationsprogramm zu koordinieren. 

�x Der Schutz des Bodensees als wichtiger Trinkwasserspeicher ist sicherzustellen. 

Beschrieb �x Koordination der Massnahmen der laufenden Uferplanungen Untersee und Rhein sowie 
der zu erwartenden Uferplanung Obersee mit dem Agglomerationsprogramm. 

�x Erarbeitung und Umsetzung Uferplanung Obersee (B-Massnahme). 

�x Lücken bei Seeuferzugänglichkeit für die Öffentlichkeit schliessen. 

�x Schutz des Bodensees als wichtiger Trinkwasserspeicher. 

Zweckmässigkeit Freihaltung und Aufwertung der Seeufer. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

-- 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

-- 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

-- 

Machbarkeit Kommunale Richt- und Nutzungsplanung, kantonale Richtplanung 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:50'000 mit Darstellung Uferplanungen 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-0.1 

Massnahme Förderung LV 

Massnahmenpaket Strategische Massnahme 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Der LV ist gezielt zu fördern und das LV-Netz bedarfsgerecht und sicher auszubauen. 

Beschrieb �x Mit gezielten Massnahmen ist der LV zu fördern. 

�x Die Sicherheit des LV-Netzes ist laufend zu verbessern und bedarfsgerecht weiter auszu-
bauen. 

Zweckmässigkeit Ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz fördert den LV. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Gezielte Verbesserung der Verkehrssicher-
heit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit -- 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.1 

Massnahme Langsamverkehrskonzept 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung LV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Der LV ist gezielt zu fördern, das LV-Netz bedarfsgerecht auszubauen und dessen Attrak-
tivität zu fördern. 

Beschrieb �x Vertiefung und Weiterentwicklung des Langsamverkehrskonzepts und Umsetzung deren 
Massnahmen. 

Zweckmässigkeit Ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz fördert den LV. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Aufnahme der Gefahren- und Schwachstel-
len. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit -- 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.1 (Konzept)   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte und Gemeinden 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:50'000 mit Langsamverkehrsnetz nach Endausbau 

 

 

Beispiel Fuss- und Radwegführung Konstanz Beispiel Fuss- und Radwegführung Konstanz 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.2 

Massnahme Radweg Gottlieberzoll – Tägerwilen 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung LV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Tägerwilen, Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Erhöhung der Attraktivität und Sicherheit für die Radfahrer. 

�x Verbesserung des Ausbaustandards der nationalen Radwanderroute Nr. 2. 

Beschrieb �x Die Strasse und der Radweg sind in einem schlechten baulichen Zustand. Weiterer Aus-
bau des Radwegs längs der Konstanzerstrasse zwischen Gottlieberzoll und Badistrasse 
in Tägerwilen (Nationale Radwanderroute Nr. 2). 

�x Auf die ökologisch sehr wertvolle Landschaft und die Schutzgebiete ist speziell Rücksicht 
zu nehmen. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.6   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinde Tägerwilen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Ausbaustrecke Gottlieberzoll – Tägerwilen 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.3 

Massnahme Radweg Tägerwilen – Lengwil 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung LV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinden Tägerwilen und Lengwil, Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Förderung des Radverkehrs durch Schaffung eines durchgängigen Radwegnetzes für 
den Freizeit- und Alltagsverkehr. 

�x Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit der Radfahrer. 

Beschrieb �x Aus- bzw. Neubau der bestehenden Radwegabschnitte längs Bahnlinie Tägerwilen – 
Lengwil mit Neubauabschnitten und an die Bahnviadukte angehängten Stegen (auch für 
Fussgänger). 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. Erhöhung der Sicherheit durch 
getrennte LV-Führung. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf MIV-1.8 Oberlandstrasse (OLS) 

Abstimmung der Linienführung im Bereich "Mösli" auf die nördlich der Bahn vorgesehene 
Linienführung der OLS. 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  2.5   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen, Gemeinden Tägerwilen und Lengwil 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Neu- und Ausbaustrecken Radweg Tägerwilen – Lengwil 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.4 

Massnahme Ergänzung Promenaden-Netz Kreuzlingen-Konstanz 

Massnahmenpaket Verbesserung grenzüberschreitende LV-Achsen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Städte Kreuzlingen und Konstanz, Gemeinde Tägerwilen 

Zielsetzung �x Ergänzung und grenzüberschreitende Ausdehnung des in Konstanz bestehenden Netzes 
an hochrangigen Fuss- und Radwegverbindungen, welche sich durch besonders hohe 
Qualität und Attraktivität auszeichnen. 

Beschrieb 1. Grenzüberschreitende Fussgänger-Allee im Gebiet Seeufer West, Kreuzlingen, zwi-
schen Hafenrestaurant und Landesgrenze (Fortsetzung Fussgänger-Promenade Hafen-
strasse in Konstanz). 

2. Ausbau Promenadenstrasse Kreuzlingen zwischen Yachthafen und Seeburgareal zu 
einer Fussgängerpromenade. 

3. Ausbau Verbindung Schnetztor – Löwenstrasse über Alleestrasse als Fussgängerpro-
menade. 

4. Fussgängerfreundlicher Ausbau der Verbindung Gottlieberstrasse (Konstanz) – Rhein-
weg (Tägerwilen) über Gottlieberzoll. 

5. Neubau Fussweg-Verbindung zwischen Webersteig (Konstanz) und Rheinweg (Täger-
wilen) �Ö C-Massnahme. Auf die ökologisch sehr wertvolle Landschaft und die Schutz-
gebiete ist speziell Rücksicht zu nehmen. 

6. Neubau Fussgängersteg westlich längs alter Rheinbrücke und Ausbau Radweg auf alter 
Rheinbrücke. 

7. Fussgängerfreundliche Umgestaltung und Aufwertung des Rheinsteigs. 

8. Great Lakes Fortsetzung der Uferpromenade. 

9. Umgestaltung und fussgängerfreundliche Aufwertung der Löwenstrasse in Kreuzlingen 
zur neuen Fussgängerpromenade. 

10. Neue Fussgängerpromenade Schnetztor – Helvetiaplatz (Begegnungszone Hauptstras-
se in Kreuzlingen) �Ö B-Massnahme.. 

11. Verlängerung nördliche Rheinufer-Promenade in Konstanz Richtung Westen bis Fritz-
Arnold-Strasse �Ö B-Massnahme.. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz und 
Verbesserung der grenzüberschreitenden Fuss- und Radwegführung. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf S-1.14 Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig, Kreuzlingen und Konstanz 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 
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Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  20.9   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz, Gemeinde Tägerwilen 

 

 

Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Fusswegnetz und Ergänzungen des Promenaden-Netzes 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.5 

Massnahme Grenzüberschreitender Fuss- und Radweg zwischen Paradies – Döbeli 

Massnahmenpaket Verbesserung grenzüberschreitende LV-Achsen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Städte Kreuzlingen und Konstanz 

Zielsetzung �x Verbesserung der Anbindung vom Paradies (KN) nach Kreuzlingen und Tägerwilen. 

�x Ergänzung der grenzüberschreitenden Fuss- und Radwegverbindungen. 

�x Förderung der LV-Erschliessung der Gemeinschaftszollanlage. 

Beschrieb �x Neubau grenzüberschreitender Fuss- und Radwegverbindung zwischen dem Wohngebiet 
Paradies (KN) und dem Döbeli in Kreuzlingen. 

�x Es sind die folgenden Massnahmen nötig: 

�x Lichtsignalanlage und Querungshilfe über Grenzbachstrasse Höhe Schulthaissstrasse; 

�x Durchbruch durch den Wall entlang Grenzbachstrasse unter Beibehaltung der Schall-
schutzfunktion; 

�x Herstellung Fuss- und Radweg von Grenzbachstrasse zum bestehenden Fuss- und 
Radweg. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz und 
Verbesserung der grenzüberschreitenden Fuss- und Radwegführung. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf S-1.15 Entwicklungsschwerpunkt Döbeli 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Ergänzung Fuss- und Radwegführung 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.6 

Massnahme Verbesserte Radwegführung im Bereich Döbeli, Konstanz 

Massnahmenpaket Verbesserung grenzüberschreitende LV-Achsen 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Bessere Verknüpfung der Radwegnetze beidseits der Grenze. 

�x Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit der Radfahrer im grenzüberschreitenden 
Verkehr. 

Beschrieb �x Neu-Signalisation der Vorzugs-Radwegachse Schützenstrasse (Konstanz) zum Kreuzlin-
ger Radwegnetz im Bereich Döbeli über die Schwedenschanze und in Gegenrichtung 
über das Schnetztor. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz und 
Verbesserung der grenzüberschreitenden Radwegführung. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf MIV-1.2 Knotensanierung Döbelikreisel 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.1   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit neuer Radwegführung 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.7 

Massnahme Unterführung Lago Süd, Konstanz 

Massnahmenpaket Verringerung LV-Trennwirkung 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Städte Kreuzlingen und Konstanz 

Zielsetzung �x Aufwertung der LV-Verbindung zwischen Kreuzlingen/Konstanz und dem Gebiet Klein 
Venedig und See (im Zuge der geplanten Taktverdichtungen der Züge). 

�x Erhöhung der Attraktivität für Radfahrer und Fussgänger. 

�x Sichere, schnellere und widerstandsfreie Querung der Bahngleise für Radfahrer und 
Fussgänger. 

�x Verbesserung Sicherheitskonzept für den Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig (direk-
tere Zufahrt für Rettungsfahrzeuge). 

Beschrieb 1. Neue LV-Unterführung im Bereich Lago Süd für Radfahrer und Fussgänger (barrierefrei) 
�Ö A-Massnahme. 

2. Ersatz des heutigen Fussgängersteges durch Treppen in die Unterführung �Ö Vorleis-
tung. 

3. Sperrung des Bahnüberganges Freie Strasse für MIV, jedoch nicht für Fussgänger, 
Radfahrer und Notverkehr �Ö Vorleistung. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz und 
Verbesserung der Zugänglichkeit zum Seeareal. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf S-1.14 Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig, Kreuzlingen und Konstanz 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  19.0 (Totalkosten) 

5.0 (Anteil LV) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Lage neuer Unterführung 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.8 

Massnahme Fuss- und Radweg Helvetiaplatz – Seestrasse 

Massnahmenpaket Verringerung LV-Trennwirkung 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Schaffung eines durchgängigen Fuss- und Radwegnetzes für den Freizeit- und Alltags-
verkehr. 

�x Zugang zum Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig und zum See erleichtern. 

�x Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit der Radfahrer und Fussgänger. 

Beschrieb �x Neubau einer Brücke über Gleisdreieck zwischen Helvetiaplatz und Seestrasse (Kreuz-
lingen, Klein Venedig). 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz und 
Verbesserung der Zugänglichkeit zum Seeareal. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf S-1.14 Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig, Kreuzlingen und Konstanz 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  4.5   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Lage neuer Brücke 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.9 

Massnahme Fussgängerunterführung Bahnhof Kreuzlingen-Hafen 

Massnahmenpaket Verringerung LV-Trennwirkung 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Schaffung eines durchgängigen Fusswegnetzes für den Freizeit- und Alltagsverkehr. 

�x Verbindung zwischen Stadt, Bahnhof, Gebiet Seeburgareal und See erleichtern. 

�x Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit der Fussgänger. 

Beschrieb �x Verlängerung der im Zusammenhang mit dem Ausbau des Bahnhofs Kreuzlingen-Hafen 
geplanten Personenunterführung Richtung Süden unter der Hafenstrasse in den Schul-
weg und Richtung Norden in das Seeburgareal. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz und 
Verbesserung der Zugänglichkeit zum Seeareal. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  5.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Lage neuer Unterführung 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.10 

Massnahme Überführung Hafenstrasse und Bahn im Bereich Promenadenstrasse 

Massnahmenpaket Verringerung LV-Trennwirkung 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Realisierung einer Überführung für den LV zur Verminderung der Trennwirkung durch 
Strasse und Bahn. 

�x Schaffung eines durchgängigen Rad- und Fusswegnetzes für den Freizeit- und Alltags-
verkehr und Verbesserung der Verbindung zum See. 

�x Verbesserung der Erreichbarkeit des Seeburgparks und des Industriegebietes für den LV. 

�x Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit der Radfahrer und Fussgänger. 

Beschrieb �x Mit den zunehmenden Zugfrequenzen und den entsprechend längeren Schliesszeiten der 
Bahnschranken Promenadenstrasse sowie aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens 
auf der Hafen- und Seetalstrasse (Chance Nord) und der damit verbundenen Gefährdung  
des LV, soll für den LV eine niveaugetrennte Überführung ins Gebiet nördlich der Bahnli-
nie erstellt werden. 

�x Verflüssigung der übergeordneten MIV-Achsen. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.1   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Lage neuer Überführung 
 

  

Situation Vorprojekt Überführung Hafenstrasse und Bahn 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.11 

Massnahme Fuss- und Radweg Promenadenstrasse – Sonnenwiesenstrasse 

Massnahmenpaket Verringerung LV-Trennwirkung 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Schaffung eines durchgängigen Fuss- und Radwegnetzes für den Freizeit- und Alltags-
verkehr. 

�x Zugang zum See erleichtern. 

�x Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit der Radfahrer und Fussgänger. 

Beschrieb �x Neubau Fuss- und Radweg zwischen Promenadenstrasse (Bereich Yachthafen) und 
Sonnenwiesenstrasse in Verlängerung der Bahnunterführung Neudorfstrasse. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz und 
Verbesserung der Zugänglichkeit zum See. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.4   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit neuem Fuss- und Radwegabschnitt 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.12 

Massnahme Ausbau Radweg Werftstrasse 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung LV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Trennen des Radverkehrs vom Motorfahrzeugverkehr. 

�x Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit für die Radfahrer. 

Beschrieb �x Ausbau des Radweges (Teil der nationalen Radwanderroute Nr. 2) auf der Werftstrasse 
zwischen der Promenaden- und Bleichestrasse. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz. 
Schliessung einer Netzlücke. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.8   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit neuer Radwegverbindung 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.13 

Massnahme Fuss- und Radweg Zelgstrasse – Seeweg (Seezelg Kreuzlingen) 

Massnahmenpaket Verringerung LV-Trennwirkung 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Schaffung eines durchgängigen Fuss- und Radwegnetzes für den Freizeit- und Alltags-
verkehr. 

�x Zugang vom Entwicklungsschwerpunkt Seefeld zum See erleichtern. 

�x Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer. 

Beschrieb �x Neubau Fuss- und Radwegverbindung unter der Bahn hindurch in Verlängerung der 
Zelgstrasse bis Seeweg (Kreuzlingen). 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz und 
Verbesserung der Zugänglichkeit zum See. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf S-1.3 Entwicklungsareal Umnutzung Seefeld Kreuzlingen 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  3.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit neuer Fuss- und Radwegverbindung 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.14 

Massnahme Fuss- und Radweg Seefeldstrasse, Kreuzlingen – Seestrasse, Bottighofen 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung LV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen, Gemeinde Bottighofen 

Zielsetzung �x Schaffung eines durchgängigen Fuss- und Radwegnetzes für den Freizeit- und Alltags-
verkehr. 

�x Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer (Alternative 
zum Trottoir längs der stark befahrenen Romanshornerstrasse zwischen Ziilkreisel Kreuz-
lingen und Bärenkreisel Bottighofen). 

Beschrieb �x Ausbau Fuss- und Radwegverbindung zwischen Seefeldstrasse in Kreuzlingen und See-
strasse in Bottighofen. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz und 
Verbesserung der Zugänglichkeit zum See. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.4   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen, Gemeinde Bottighofen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Ausbauabschnitt Fuss- und Radweg 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.15 

Massnahme Fuss- und Radweg Bottighofen – Lengwil 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung LV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinden Bottighofen und Lengwil 

Zielsetzung �x Schaffung eines durchgängigen Fuss- und Radwegnetzes für den Freizeit- und Alltags-
verkehr. 

�x Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit der Radfahrer und Fussgänger. 

Beschrieb �x Neubau Fuss- und Radweg zwischen Bottighofen und Lengwil. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch 
neuer Fuss- und Radweg. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf MIV-1.8 Oberlandstrasse (OLS) 

Abstimmung der Linienführung mit der Planung der OLS, Anschluss Lengwil zum Ziilkreisel. 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinden Bottighofen und Lengwil 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Neubaustrecke Fuss- und Radweg 

  

 



Agglomerationsprogramm Kreuzlingen-Konstanz 
Massnahmen | Teilbereich Siedlung und Verkehr 

 
Seite 92

 

 

 

Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.16 

Massnahme Fuss- und Radwegzugang zum See, Münsterlingen 

Massnahmenpaket Verringerung LV-Trennwirkung 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: 2012 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: 2012 

Verortung | Lage Gemeinde Münsterlingen 

Zielsetzung �x Bessere Erschliessung des Seezugangs von den Ortskernen durch Wege für Fussgänger 
und Radfahrer. 

�x Verminderung der Trennwirkung der Seestrasse und des Bahntrasses. 

Beschrieb �x Verbesserung der Wege für den Langsamverkehr von den Ortsteilen zum See: 

1. Scherzingen: Bau einer Überführung 

2. Landschlacht-Süd: Bau einer Unterführung 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz. Durch 
den Bau von Unter- bzw. Überführungen wird die Trennwirkung der Seestrasse und des 
Bahntrasses überwunden. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar, Verkehrsplanung Münsterlingen. 

Koordinationsbedarf S-1.4 Entwicklungsareal Gesundheit Klinik Münsterlingen 

Orts- und Verkehrsplanung Münsterlingen 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinde Münsterlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Lage der neuen Fuss- und Radwegverbindungen 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.17 

Massnahme Fussverbindung Bahn-Haltestelle – Klinikareal 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung LV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Münsterlingen 

Zielsetzung �x Verbesserung der Zugänglichkeit von der Bahn-Haltestelle zum Klinikareal  

Beschrieb �x Neue Fusswegverbindung (Passerelle mit Lift) zwischen Klinik und Bahnhofareal. 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz. Durch 
den Bau der Passerelle wird die Verbindung von der Klinik zum Bahnhofareal verbessert. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar, Verkehrsplanung Münsterlingen. 

Koordinationsbedarf S-1.4 Entwicklungsareal Gesundheit Klinik Münsterlingen 

Orts- und Verkehrsplanung Münsterlingen 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinde Münsterlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Lage neuer Fusswegverbindung 

 

Schnitt Passrelle Fusswegverbindung Bahn – Kantonsspital Münsterlingen (Machbarkeitsstudie) 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.18 

Massnahme Rad-Vorzugsachsen in Konstanz 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung LV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Schaffung eines durchgängigen Radwegnetzes für den Freizeit- und Alltagsverkehr. 

�x Erhöhung der Attraktivität und der Sicherheit der Radfahrer. 

Beschrieb �x Aufwertung und Ausbau der Vorzugsachse 1 (Staad Fähre-/Uni-Zähringerplatz-Döbele) 
und Vorzugsachse 3 (Wollmatingen – Hörnle): 

1. Beschilderung der Radwegpunkte 

2. Schaffung Aufstellbereich Fährplatz 

3. Aufwertung der Knotenpunkte Mainaustrasse/Allmansdorfer Strasse, Mainaustras-
se/Hockgraben, Jahnstrasse/Steinstrasse für Radverkehr �Ö Vorleistung 

4. Umgestaltung Allensteiner Strasse-Breslauerstrasse 

5. Ausbau Fusswegverbindung Klinikum für Radverkehr �Ö Vorleistung 

6. Integration Routenkonzept ins Gestaltungskonzept Zähringerplatz �Ö C-Massnahme) 

7. Umgestaltung Schützenstrasse mit Kreuzungen 

8. Ausbau Fontainebleau Allee 

9. Einrichtung Velolift Friedrichshöhe �Ö C-Massnahme 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz. Der 
Ausbau wertet das heutige LV-Netz weiter auf. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  2.8   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:50'000 mit neuen Rad-Vorvorzugsachsen 

  

Netz der Rad-Vorzugsachsen der Stadt Konstanz 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-1.19 

Massnahme Radwegnetzergänzung Allensbach 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung LV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Allensbach 

Zielsetzung �x Erhöhung der Attraktivität und Sicherheit des Radverkehrs. 

�x Ergänzung des bestehenden Radwegenetzes. 

Beschrieb 1. Bau eines Radweges zwischen Allensbach und Dettingen entlang der Kreisstrasse. 

2. Bau eines Radweges zwischen Kaltbrunn und Wildpark entlang der Kreisstrasse (B-
Massnahme). 

Zweckmässigkeit Förderung des LV durch ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes LV-Netz. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des LV durch 
sichere und zusammenhängende Netze. 
Verlagerung des Modal-Splits zugunsten 
des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Sichere und zusammenhängende LV-Netze 
erhöhen die Attraktivität des Siedlungs-
raums. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Überprüfung der Verkehrs-
sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.9 (A) 

0.6 (B) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Gemeinde Allensbach 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Ergänzung Radwegnetz 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-2.1 

Massnahme Fussgänger-Leitsystem 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung LV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Kerngebiet 

Zielsetzung �x Orientierungshilfe für Touristen mit einer Wegweisung zu den Attraktionspunkten. 

�x Erhöhung der Attraktivität für die Fussgänger und Förderung des Zu-Fuss-Gehens. 

�x Vernetzung der Fusswegnetze beidseits der Grenze. 

Beschrieb �x Ausdehnung des im Altstadtbereich Konstanz bestehenden Fussgänger-Leitsystems 
(Wegweisung zu den Attraktionspunkten) auf das Gebiet nördlich der alten Rheinbrücke, 
das Gebiet Paradies und das Gebiet Kreuzlingen Nord einschliesslich Bärenplatz. 

Zweckmässigkeit Das auf die Stadt Konstanz abgestimmte Fussgänger-Leitsystem steigert die Attraktivität des 
städtischen, grenzüberschreitenden Fusswegnetzes (Orientierung, Tourismus). 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität des Fuss-
wegnetzes. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

-- 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

-- 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar, Vorprojekt vorhanden. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.2 (KR) 

0.1 (KN) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 
 

 

 

 Fussgängerleitsystem Stadt Konstanz 
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Themenbereich Mobilität LV Massnahmen-Nr. LV-2.2 

Massnahme Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung LV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 – 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Zentrum Städte Kreuzlingen und Konstanz 

Zielsetzung �x Die bestehenden Veloabstellanlagen sind aufzuwerten und an wichtigen Zielpunkten 
neue Anlagen zu erstellen. 

Beschrieb �x Erstellung von neuen Veloabstellanlagen sowie Aufwertung bestehender Veloabstellanla-
gen. 

�x Neuanlagen in Altstadt Konstanz: Rheingasse, Obere Laube, Münsterplatz, Hofhalde, 
Stephansplatz, Fischmarkt, Marktstätte, Löwenplatz, südlich Lago, Jachthafen, Sea-Life, 
Klein Venedig. 

�x Neuanlagen in Kreuzlingen: Klein Venedig, Grossschifffahrtshafen, Sporthafen Seegar-
ten. 

Zweckmässigkeit Benutzerfreundliche und sichere öffentliche Veloabstellanlagen mit einem ausreichenden 
Angebot an ÖV-Haltestellen und weiteren zentralen Orten sind entscheidend für die Verbes-
serung der Intermodalität. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Attraktivität dank guter 
und sicherer Infrastruktur. Verlagerung des 
Modal-Splits zugunsten des LV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

-- 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Erhöhung der subjektiven Sicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch machbar. 

Koordinationsbedarf MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.2 (KR) 

0.5 (KN) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 

 



Agglomerationsprogramm Kreuzlingen-Konstanz 
Massnahmen | Teilbereich Siedlung und Verkehr 

 
Seite 103

 

 

 

Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Standorten der grösseren öffentlichen Veloabstellanlagen 

 

 

Beispiel Veloabstellanlage Stadt Konstanz Beispiel Veloabstellanlage Bahnhof Allensbach 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-0.1 

Massnahme Förderung ÖV 

Massnahmenpaket Strategische Massnahme 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Der ÖV ist bedarfsgerecht weiter auszubauen und zu verbessern. 

�x Das Netz und der Takt sind laufend zu überprüfen und bei Bedarf den Gegebenheiten 
anzupassen. 

�x Der Zuwachs der Verkehrsbewegungen in der Kernstadt ist zu mindestens 75% durch 
den Umweltverbund (Förderung des LV und ÖV) zu bewältigen. 

Beschrieb �x Förderung des ÖV durch: 

�x Anpassung Linienführung, neue Linien und Taktverdichtung; 

�x Laufende Optimierung der Schnittstellen Stadtbus – Regionalbus – ÖV-Fernverkehr; 

�x Aufwertung der Bahnhöfe, Bahn- und Bushaltestellen; 

�x Busbevorzugung, Busspuren und Verkehrsdosierung zur Gewährleistung eines zuver-
lässigen Busbetriebs. 

Zweckmässigkeit Mit der Förderung und dem weiteren Ausbau des ÖV soll der Modal-Split zugunsten des ÖV 
verbessert werden. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Attraktivitätssteigerung und bessere Er-
schliessung mit dem ÖV und somit Entlas-
tung des Strassennetzes. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit -- 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:100'000 mit ÖV-Netz 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-0.2 

Massnahme Grenzüberschreitender Tarifverbund 

Massnahmenpaket Strategische Massnahme 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Verbesserung und Ausbau des grenzüberschreitenden Tarifsystems. 

Beschrieb �x Das grenzüberschreitende Tarifsystem ist weiter auszubauen und zu optimieren. 

Zweckmässigkeit Einfachere Billett- und Tarifstruktur steigert die Attraktivität des ÖV und fördert den Umstei-
geeffekt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Einfachere Billett- und Tarifstruktur steigert 
die Attraktivität des ÖV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

-- 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Fördert den Umsteigeeffekt auf den ÖV und 
vermindert die Umweltbelastung. 

Machbarkeit -- 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  --   

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-1.1 

Massnahme Ausbau Regionalbus-Angebot 

Massnahmenpaket Entlastung Kerngebiet Kreuzlingen und Konstanz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Das Regionalbus-Angebot soll ausgebaut werden um: 

�x die siedlungsplanerischen Massnahmen zu unterstützen; 

�x den Modal-Split zugunsten des ÖV zu verbessern, insbesondere auch im überdurch-
schnittlich wachsenden grenzüberschreitenden Verkehr; 

�x die Erschliessung des ländlichen Raums und dessen Anbindung an Kreuzlingen und 
Konstanz zu verbessern; 

�x die Effizienz des Angebotes zu steigern. 

Beschrieb 1. Linie 371, Verlängerung des Anrufsammeltaxis Allensbach – Dettingen nach Langenrain, 
evtl. später Ersatz durch Linienbus. 

2. Linie 372, Reichenau – Wollmatingen: Taktverdichtung zu ½ h-Takt, Anschluss an Stadt-
bus-Linien in Wollmatingen. 

3. Realisierung des ¼ h-Taktes zwischen Kreuzlingen Bärenplatz und Konstanz Zährin-
gerplatz z.B. durch Verlängerung der Linie 907 Tägerwilen nach Konstanz. 

4. Linie 923, Kreuzlingen Bahnhof – Güttingen neu über Bottighofen Turnhalle führen (wie 
Linie 908), ½ h-Takt. 

Zweckmässigkeit Verbessert die Erschliessung des Siedlungsgebiets mit dem ÖV und steigert die Attraktivität. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Attraktivitätssteigerung und bessere Er-
schliessung mit dem ÖV. Die Verlagerung 
des MIV auf den ÖV kann zur Verstetigung 
des Verkehrsflusses auf dem Strassennetz 
führen. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-2.4 Ausbau Bushaltestelle Bärenplatz 

ÖV-2.5 Zentraler ÖV-Haltepunkt Sternenplatz 

ÖV-2.9 Busspuren 1. Priorität 

ÖV-2.11 Busbevorzugung an Verkehrsknoten 

MM-1.2 Verkehrssteuerung 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.1 (CH)  0.5 (CH) 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:100'000 mit Buslinien-Netz und Haltestellen 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-1.2 

Massnahme Ausbau Stadtbus-Angebot 

Massnahmenpaket Entlastung Kerngebiet Kreuzlingen und Konstanz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Städte Kreuzlingen und Konstanz 

Zielsetzung �x Anpassung ÖV-Netz an Nachfrageentwicklung und an Änderungen beim Regionalbus-
Angebot. 

�x Unterstützung der siedlungsplanerischen Massnahmen. 

�x Verbesserung des grenzüberschreitenden Bus-Angebotes. 

�x Besserer Anschluss der zukünftigen Schnellzugs- und S-Bahnhaltestelle Kreuzlingen-
Hafen an das Busnetz. 

�x Bessere Erschliessung des Erholungs- und Freizeitschwerpunktes Klein-Venedig sowie 
weiterer Freizeitanlagen. 

Beschrieb 1. Neue Führung der Linie 903 und Takt-Verdichtung zu ¼ h-Takt, Ribi/Brunegg – Bären-
platz – Bahnhof Kreuzlingen-Hafen – Seestrasse (statt wie heute Bärenplatz – Emmisho-
ferzoll). 

2. Linie 904: Neue grenzüberschreitende Linie Bärenplatz – Emmishoferzoll – Para-
dies/Laube im ½ h-Takt (Busspuren, Lichtsignalsteuerung Döbele). 

Zweckmässigkeit Verbessert die Erschliessung des Siedlungsgebiets mit dem ÖV und steigert die Attraktivität. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Attraktivitätssteigerung und bessere Er-
schliessung mit dem ÖV. Die Verlagerung 
des MIV auf den ÖV kann zur Verstetigung 
des Verkehrsflusses auf dem Strassennetz 
führen. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-2.4 Ausbau Bushaltestelle Bärenplatz 

ÖV-2.5 Zentraler ÖV-Haltepunkt Sternenplatz 

ÖV-2.9 Busspuren 1. Priorität 

ÖV-2.10 Busspuren 2. Priorität 

ÖV-2.11 Busbevorzugung an Verkehrsknoten 

MM-1.2 Verkehrssteuerung 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.1 (KR) 

0.1 (KN) 

 0.8 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:50'000 
 

 

Liniennetz Stadt- und 

Regionalbus Kreuz-

lingen 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-1.3 

Massnahme Machbarkeits- und Zweckmässigkeitsstudie Agglo-S-Bahn 

Massnahmenpaket Entlastung Kerngebiet Kreuzlingen und Konstanz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen für Einführung einer im ¼-h-Takt verkehren-
den S-Bahn im Abschnitt Singen – Konstanz – Münsterlingen bzw. Konstanz - Kreuzlin-
gen – Tägerwilen – Bernrain. 

�x Lenkung der Siedlungsentwicklung in die Zentrumsgebiete resp. Bahnhofnähe (Innenver-
dichtung). 

�x Verlagerung der Mobilität des MIV auf den ÖV. 

Beschrieb �x Erarbeitung Machbarkeits- und Zweckmässigkeitsstudie Agglo-S-Bahn mit ÖV-Konzept. 

�x Nach heutigem Stand der Abklärungen sind die folgenden Ausbauten erforderlich. Deren 
Realisierbarkeit planerisch offenzuhalten ist: 

�x Kreuzungsstelle Bottighofen; 

�x Kopfgleis bei der Haltestelle Münsterlingen Spital; 

�x Verlängerung Zweigleisigkeit ab Petershausen Richtung Bahnhof Konstanz ohne ni-
veaugleiche Querungen (Teilmassnahme Sternenplatz); 

�x Bahnübergang im Bereich Bahnhof Petershausen zugunsten Agglo-S-Bahn durch Un-
terführung ersetzen (Verkehrskonzept Petershausen); 

�x zusätzliche Blocksignale zwischen Konstanz und Singen (Teilmassnahme Sternen-
platz); 

�x Prüfung zusätzlicher Bahnsteig Bahnhof Konstanz; 

�x Strecke Konstanz – Tägerwilen – Bernrain. 

Zweckmässigkeit Verbessert die grenzüberschreitende Erschliessung der Kerngebiete und des Entwicklungs-
raums mit dem ÖV und steigert die Attraktivität. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Attraktivitätssteigerung und bessere Er-
schliessung im grenzüberschreitenden 
Verkehrsangebot. Die Verlagerung des MIV 
auf den ÖV kann zur Verstetigung des 
Verkehrsflusses auf dem Strassennetz 
führen. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit -- 

Koordinationsbedarf ÖV-2.1 Ausbau Bahn-Haltestellen 

ÖV-2.2 Ausbau Bahnhof Konstanz 

ÖV-2.3 Ausbau Bahn-Haltestelle Petershausen 

ÖV-2.4 Ausbau Bushaltestelle Bärenplatz 

ÖV-2.5 Zentraler ÖV-Haltepunkt Sternenplatz 

ÖV-2.6 Neubau Bahn-Haltestelle Allensbach-West 

ÖV-2.7 Neubau Bahn-Haltestelle Reichenau-Waldsiedlung 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 
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Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.1 (Konzept)   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  

 

 

Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:100'000 mit möglichem Trassee Agglo-S-Bahn 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.1 

Massnahme Ausbau Bahn-Haltestellen 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinden Allensbach und Reichenau, Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur der Bahnhaltestellen Allensbach, Hegne, 
Reichenau und Wollmatingen. 

�x Gewährleistung barrierefreier, behindertengerechter Zugang zu den Zügen. 

�x Förderung des Umsteigens auf den ÖV. 

Beschrieb �x Modernisierung und barrierefreier Ausbau der Bahnsteige �Ö Vorleistung. 

Zweckmässigkeit Verbesserung der Qualität des Verkehrssystems, der Zugänglichkeit für den LV, der Benut-
zerfreundlichkeit und der Umsteigebeziehungen. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Attraktivitäts- und Qualitätssteigerung sowie 
Verbesserung der Erreichbarkeit der ÖV-
Haltestellen. Die Verlagerung des MIV auf 
den ÖV kann zur Verstetigung des Ver-
kehrsflusses auf dem Strassennetz führen. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-1.3 Machbarkeits- und Zweckmässigkeitsstudie Agglo-S-Bahn 

LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  2.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Gemeinden Allensbach und Reichenau, Stadt Konstanz 
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Bahnhof Allensbach Bahnhof Allensbach 
 

Bahnhof Reichenau Bahnhof Reichenau 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.2 

Massnahme Ausbau Bahnhof Konstanz 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Ausbau und Modernisierung des Bahnhofs Konstanz zur Förderung des ÖV. 

�x Aufwertung des Konstanzer Bahnhofs als Umsteigeknoten zwischen Bus, Bahn und 
Schiff. 

�x Förderung des ÖV durch Schaffung einer direkten Verbindung zwischen Bus, Bahn und 
Schiff. 

�x Verringerung der Trennwirkung durch die Bahngleise. 

Beschrieb 1. Ausbau und Ergänzung der Infrastruktur (Einrichtung einer Fahrradstation am Bahnhof, 
Um-/ Neubau der Hochbauten beidseitig des Bahnhofsgebäudes). 

2. Modernisierung und barrierefreier Ausbau der Bahnsteige �Ö Vorleistung. 

3. Neubau einer Unterführung zwischen Bahnsteig 1 und Bahnsteig 2 (1. Bauabschnitt) �Ö 
Vorleistung. 

4. Verlängerung dieser Unterführung bis zum Hafen (2. Bauabschnitt) �Ö A-Massnahme. 

5. Prüfung Erforderlichkeit 3. Bahnsteig im Zuge der Machbarkeitsstudie Agglo-S-Bahn. 

Zweckmässigkeit Verbesserung der Qualität des Verkehrssystems, der Zugänglichkeit für den LV, der Benut-
zerfreundlichkeit und der Umsteigebeziehungen. Ausbau zur Bewältigung des zukünftigen 
Angebots. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Attraktivitäts- und Qualitätssteigerung, höhe-
re Kapazität, Taktverdichtung und bessere 
Anschlusssicherheit. Die Verlagerung des 
MIV auf den ÖV kann zur Verstetigung des 
Verkehrsflusses auf dem Strassennetz 
führen. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-1.3 Machbarkeits- und Zweckmässigkeitsstudie Agglo-S-Bahn 

LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  11.1 (V) 

5.3 (A) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Bahnhof Konstanz 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.3 

Massnahme Ausbau Bahn-Haltestelle Petershausen 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Ausbau Bahnhaltestelle Petershausen. 

�x Stärkung Vernetzung ÖV und Langsamverkehr. 

�x Verringerung Trennwirkung der Bahnlinie für Langsamverkehr. 

Beschrieb 1. Barrierefreier Umbau und Modernisierung der Infrastruktur und der Perron-Möblierung 
(Bahnhof Petershausen) �Ö Vorleistung. 

2. Neubau Fuss- und Radwegbrücke (Bahnhof Petershausen) �Ö A-Massnahme. 

3. Aufwertung und Neuordnung Umfeld (Bahnhof Petershausen) �Ö C-Massnahme. 

Zweckmässigkeit Verbesserung der Qualität des Verkehrssystems, der Zugänglichkeit für den LV, der Benut-
zerfreundlichkeit und der Umsteigebeziehungen. Ausbau zur Bewältigung des zukünftigen 
Angebots. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Attraktivitäts- und Qualitätssteigerung sowie 
Verbesserung der Erreichbarkeit der ÖV-
Haltestelle. Die Verlagerung des MIV auf 
den ÖV kann zur Verstetigung des Ver-
kehrsflusses auf dem Strassennetz führen. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-1.3 Machbarkeits- und Zweckmässigkeitsstudie Agglo-S-Bahn 

LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  4.3 (V) 

3.1 (A) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Bahn-Haltestelle Petershausen 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.4 

Massnahme Ausbau Bushaltestelle Bärenplatz 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Ausbau zentraler Bushof Bärenplatz infolge Angebotserweiterung und Erhöhung der 
Benutzerfreundlichkeit und der Sicherheit. 

Beschrieb �x Auf der schweizerischen Seite treffen sich beim Bushof Bärenplatz alle Regional- und 
Stadtbuslinien. 

�x Um- und Ausbau des zentralen ÖV-Umsteigeknotens Bärenplatz aller Regional- und 
Stadtbuslinien mit: 

�x Verbreiterung des bestehenden Perrons; 

�x Ausbau von heute 8 auf mindestens 12 Anlegekanten, u.a. mit zusätzlicher Überda-
chung, Billettautomaten, WC etc. 

Zweckmässigkeit Verbesserung der Qualität des Verkehrssystems, der Zugänglichkeit für den LV, der Benut-
zerfreundlichkeit und der Umsteigebeziehungen. Ausbau zur Bewältigung des zukünftigen 
Angebots. Attraktive Umsteigebeziehungen und Ausbau zur Bewältigung des zukünftigen 
ÖV-Angebots. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Direkte Umsteigebeziehungen, Attraktivi-
tätssteigerung, Verbesserung der An-
schlusssicherheit, und Sicherstelllung der 
Reisekette. Verlagerung des MIV auf den 
ÖV kann zur Verstetigung des Verkehrsflus-
ses auf dem Strassennetz führen. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.3   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Bushaltestelle Bärenplatz 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.5 

Massnahme Zentraler ÖV-Haltepunkt Sternenplatz 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Ausbau des Sternenplatzes zu einem zentralen ÖV-Haltepunkt. 

�x Verringerung Trennwirkung der Bahn. 

Beschrieb Ausbau Sternenplatz zu einem zentralen ÖV-Umsteigeknoten mit: 

1. Neubau Bahnhaltepunkt am Sternenplatz: 

�x Neubau Brücke mit Bahnsteig 

�x Barrierefreie Verknüpfung zwischen Bus und Bahn über Rampen und Aufzüge 

�x Durchstich von Konrad –Gröber-Strasse für Fussgänger 

�x Durchstich von der Theodor Heuss Strasse für Fussgänger 

2. Bahnausbau als erforderliche Infrastrukturmassnahme für ¼-h-Takt (Agglo S-Bahn): 

�x Zweigleisiger Gleisausbau zwischen Bahnhof Petershausen und Haltepunkt Sternen-
platz 

�x Zusätzliche Blocksignale (6 Stück) zwischen Konstanz und Singen 

Zweckmässigkeit Verbesserung der Qualität des Verkehrssystems, der Zugänglichkeit für den LV, der Benut-
zerfreundlichkeit und der Umsteigebeziehungen. Ausbau zur Bewältigung des zukünftigen 
Angebots. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Direkte Umsteigebeziehungen, Attraktivi-
tätssteigerung, Verbesserung der An-
schlusssicherheit, und Sicherstelllung der 
Reisekette. Verlagerung des MIV auf den 
ÖV kann zur Verstetigung des Verkehrsflus-
ses auf dem Strassennetz führen. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-1.3 Machbarkeits- und Zweckmässigkeitsstudie Agglo-S-Bahn 

LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  6.2 (1) 

10.0 (2) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit ÖV-Haltestelle Sternenplatz 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.6 

Massnahme Neubau Bahn-Haltestelle Allensbach-West 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Allensbach 

Zielsetzung �x Bessere ÖV-Erschliessung der Siedlungsgebiete Allensbach West. 

�x Verlagerung von MIV auf den ÖV fördern. 

Beschrieb �x Neubau Bahn-Haltestelle Allensbach West. 

Zweckmässigkeit Neubau einer Bahn-Haltestelle zur besseren Erschliessung des Siedlungsgebiets. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Bessere und attraktivere Erschliessung des 
Siedlungsgebiets. Die Verlagerung des MIV 
auf den ÖV kann zur Verstetigung des 
Verkehrsflusses auf dem Strassennetz 
führen. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-1.3 Machbarkeits- und Zweckmässigkeitsstudie Agglo-S-Bahn 

LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  9.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Gemeinde Allensbach 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Standort neuer Bahn-Haltestelle Allensbach-West 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.7 

Massnahme Neubau Bahn-Haltestelle Reichenau-Waldsiedlung 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Reichenau 

Zielsetzung �x Bessere ÖV-Erschliessung der Siedlungsgebiete Reichenau Waldsiedlung. 

�x Verlagerung von MIV auf den ÖV fördern. 

Beschrieb �x Neubau Bahn-Haltestelle Reichenau Waldsiedlung. 

Zweckmässigkeit Neubau einer Bahn-Haltestelle zur besseren Erschliessung des Siedlungsgebiets. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Bessere und attraktivere Erschliessung des 
Siedlungsgebiets. Die Verlagerung des MIV 
auf den ÖV kann zur Verstetigung des 
Verkehrsflusses auf dem Strassennetz 
führen. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-1.3 Machbarkeits- und Zweckmässigkeitsstudie Agglo-S-Bahn 

LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  9.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Gemeinde Reichenau 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Standort neuer Bahn-Haltestelle Reichenau-Waldsiedlung 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.8 

Massnahme Umbau Grenzübergang Seestrasse Kreuzlingen / Hafenstrasse Konstanz 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Städte Kreuzlingen und Konstanz 

Zielsetzung �x Verbesserung des grenzüberschreitenden Verkehrs für Busse. 

Beschrieb �x Umbau des Grenzübergangs Seestrasse Kreuzlingen / Hafenstrasse Konstanz für Bus 
(Linie 903) und Langsamverkehr u.a. mit dem Abbau des ehemaligen Zollkontrollhäu-
schens und dem Einbau versenkbarer Poller zur Vermeidung von MIV-Fahrten. 

Zweckmässigkeit Bessere Erschliessung des Areals Klein Venedig mit dem LV und ÖV. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Bessere und attraktivere ÖV-Erschliessung 
des Areals Klein Venedig. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Die Verlagerung vom MIV auf den ÖV ver-
mindert die Unfallgefahr. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf S-1.14 Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig Kreuzlingen und Konstanz 

LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

ÖV-2.2 Ausbau Bahnhof Konstanz 

MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.1 (KR) 

0.1 (KN) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Grenzübergang Seestrasse 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.9 

Massnahme Busspuren 1. Priorität 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Entwicklungsraum 

Zielsetzung �x Gewährleistung eines zuverlässigen Busbetriebes (Fahrplanstabilität) durch Vermeidung 
von Verlustzeiten infolge MIV-Rückstaus. 

Beschrieb �x Busspuren und Verkehrsdosierung zur Gewährleistung eines zuverlässigen Busbetriebs. 

�x Erstellen von Busspuren an folgenden Orten: 

�x Wollmatingerstrasse vor der Kreuzung Elberfeldspange, Busspur stadtauswärts; 

�x Schnetztor – Bodanplatz (multifunktionale Spur, auch für Velos); 

�x Seetalstrasse vor dem Ziilkreisel, Fahrtrichtung Bottighofen; 

�x Romanshornerstrasse zwischen Ziilkreisel und Bärenkreisel Bottighofen, Fahrtrichtung 
Bottighofen. 

Zweckmässigkeit Vermeidung der Staugefahr für den ÖV und Sicherstellung der Fahrplanstabilität und der 
Anschlusssicherheit. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Fahrplanstabilität der 
Busse und der Anschlusssicherheit. Attrakti-
vitätssteigerung des ÖV und Reduktion der 
Reisezeit. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-2.10 Busspuren 2. Priorität 

ÖV-2.11 Busbevorzugung an Verkehrsknoten 

MM-1.1 Verkehrsmanagement 

MM-1.2 Verkehrssteuerung 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.1 (KR) 

2.3 (KN) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz, Gemeinde Bottighofen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:30'000 mit Busspuren der 1. Priorität 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.10 

Massnahme Busspuren 2. Priorität 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Entwicklungsraum 

Zielsetzung �x Gewährleistung eines zuverlässigen Busbetriebes (Fahrplanstabilität) durch Vermeidung 
von Verlustzeiten infolge MIV-Rückstaus. 

Beschrieb �x Busspuren zur Gewährleistung eines zuverlässigen Busbetriebs. 

�x Erstellen von Busspuren an folgenden Orten: 

�x Emmishoferzoll (in Zusammenhang mit Inbetriebnahme Linie 904); 

�x Unterseestrasse, Bereich Mowag, Fahrtrichtung Kreuzlingen (Umfahrung Dosierstelle); 

�x Bernrainstrasse südlich Bernrain-Kapelle oder Bergstrasse (in Abhängigkeit vom Pro-
jekt Spange Bätershausen), Fahrtrichtung Kreuzlingen (Umfahrung Dosierstelle); 

�x Hauptstrasse östlich Bottighofen, Fahrtrichtung Kreuzlingen (in Zusammenhang mit 
Dosierstelle). 

Zweckmässigkeit Vermeidung der Staugefahr für den ÖV und Sicherstellung der Fahrplanstabilität und der 
Anschlusssicherheit. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Fahrplanstabilität der 
Busse und der Anschlusssicherheit. Attrakti-
vitätssteigerung des ÖV und Reduktion der 
Reisezeit. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-2.9 Busspuren 1. Priorität 

ÖV-2.11 Busbevorzugung an Verkehrsknoten 

MM-1.1 Verkehrsmanagement 

MM-1.2 Verkehrssteuerung 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  2.5   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen, Gemeinde Bottighofen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Busspuren der 2. Priorität 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.11 

Massnahme Busbevorzugung an Verkehrsknoten 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Entwicklungsraum 

Zielsetzung Vermeidung von Verlustzeiten an Knoten für den ÖV und Sicherstellung der Fahrplanstabili-
tät und der Anschlusssicherheit. 

Beschrieb �x Busbevorzugung zur Gewährleistung eines zuverlässigen Busbetriebs. 

�x An folgenden Verkehrskreiseln ist eine Busbevorzugung mit entsprechender Lichtsig-
nalsteuerung zu realisieren: 

1. Verkehrskreisel Döbeli (in Kombination mit Verkehrsdosierung auf der Grenz-
bachstrasse), Konstanz 

2. Knoten Wollmatingerstrasse / Oberlohnstrasse, Konstanz 

3. Verkehrskreisel Bärenplatz, Kreuzlingen 

4. Verkehrskreisel Löwenplatz, Kreuzlingen 

5. Verkehrskreisel Rebstockplatz, Kreuzlingen 

6. Verkehrskreisel Kolosseumplatz, Kreuzlingen 

7. Verkehrskreisel Sonnenplatz, Kreuzlingen 

8. Verkehrskreisel Bärenplatz, Bottighofen 

Zweckmässigkeit Verbesserung der Fahrplanstabilität des ÖV und Gewährleistung der Anschlusssicherheit. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Fahrplanstabilität der 
Busse und der Anschlusssicherheit. Attrakti-
vitätssteigerung des ÖV und Reduktion der 
Reisezeit. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-2.9 Busspuren 1. Priorität 

ÖV-2.10 Busspuren 2. Priorität 

MM-1.1 Verkehrsmanagement 

MM-1.2 Verkehrssteuerung 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.8 (KR) 

0.6 (KN) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:35'000 mit Standorten Busbevorzugung 
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Themenbereich Mobilität ÖV Massnahmen-Nr. ÖV-2.12 

Massnahme Fahrgast-Informationssystem 

Massnahmenpaket Ausbau und Attraktivitätssteigerung ÖV 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Entwicklungsraum 

Zielsetzung �x Einführung eines grenzüberschreitenden Fahrgast-Informationssystems an den wichtigs-
ten ÖV-Haltestellen zur Steigerung der Attraktivität des ÖV. 

Beschrieb �x Einführung eines auf beiden Seiten der Grenze kompatibles Fahrgast-Informationssystem 
an den wichtigsten ÖV-Haltestellen und/oder über Smartphone. 

�x Standorte Stadt Konstanz: Hauptbahnhof, Sternenplatz, Bahnhof Wollmatingen, Fähre 
Staad, Wallhausen Hafen, Schottenplatz, Bürgerbüro, Schnetztor, Bodanplatz, Zährin-
gerplatz. 

�x Standorte Stadt Kreuzlingen: Stadtbahnhof, Bärenplatz. 

Zweckmässigkeit Information und Attraktivitätssteigerung an den ÖV-Haltestellen 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Informations- und Qualitätssteigerung an 
den Haltestellen. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Ausbau des ÖV-Angebots verbessert die 
Erschliessung des Siedlungsgebiets und 
erhöht die Attraktivität. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verbesserung des Modal-Splits zu-
gunsten des ÖV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben Verbesserung des Modal-Splits zugunsten ÖV. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.1 (CH) 

0.6 (KN) 

  0.05 (CH) 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-0.1 

Massnahme Strategie MIV 

Massnahmenpaket Strategische Massnahme 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: -- 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: -- 

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Die übergeordnete Strategie der Mobilität ist auf den kantonalen Richtplan und das Ge-
samtverkehrskonzept Thurgau abzustützen. 

�x Laufende Verbesserung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer durch Sanierung 
der Schwach- und Unfallstellen. 

�x Umsetzung weiterer Verkehrsberuhigungsmassnahmen in den Quartieren. 

�x Bedarfsgerechte Strecken- und Knotensanierungen. 

Beschrieb �x Erhöhung der Verkehrssicherheit durch infrastrukturelle, organisatorische und qualitätssi-
chernde Massnahmen wie: 

�x Strassenquerungen; 

�x Bahnübergänge; 

�x Knotensanierungen. 

�x Verkehrsberuhigungsmassnahmen zur weiteren Reduktion der Geschwindigkeit und zur 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität in Wohnquartieren und Zentrumsgebieten. 

Zweckmässigkeit Bedarfsgerechter und sicherer Ausbau und Unterhalt der Strasseninfrastruktur. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Optimierung des Strassennetzes. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

-- 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Laufende Überprüfung und Sanierung von 
Unfallstelen. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

-- 

Machbarkeit -- 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-1.1 

Massnahme Verkehrsverflüssigung Seetal- und Hafenstrasse 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung MIV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Verflüssigung des Verkehrs und Kapazitätssteigerung. 

�x Verbesserung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. 

�x Reduktion der Lärm- und Luftimmissionen. 

Beschrieb �x Gestützt auf den kantonalen Richtplan (Zwischenergebnis) sind Massnahmen zur Ver-
flüssigung des Verkehrs und zur Kapazitätssteigerung umzusetzen. 

�x Erarbeitung eines Betriebs- und Gesamtverkehrskonzept mit: 

�x Erstellen von Busbuchten; 

�x Aufspurungen; 

�x neuer Anbindung der Promenadenstrasse an den "Pauli-Kreisel" mit einer neuen Er-
schliessungsstrasse, resp. Aufhebung der Einmündung Promenadenstras-
se/Seetalstrasse; 

�x Aufwertung des Strassenraums; 

�x Lärmschutzmassnahmen. 

Zweckmässigkeit Verstetigung des Verkehrsflusses und Aufwertung des Strassenraums. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verringerung der Stausituationen und Ver-
stetigung des Verkehrsflusses. Sicherstel-
lung der Durchfahrt für den ÖV und Verbes-
serung der Fahrplanstabilität. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang 
des Strassenabschnitts. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Entschärfung von Gefahrenstellen und 
Überprüfung der Verkehrssicherheit im 
Rahmen der Projektierung. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Kantonale Richtplanung 

Koordinationsbedarf LV-1.9 Fussgängerunterführung Bahnhof Kreuzlingen-Hafen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  2.2   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Stadt Kreuzlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Seetal- und Hafenstrasse 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-1.2 

Massnahme Knotensanierung Döbelikreisel 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung MIV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Sanierung des Knotens Döbelikreisel. 

Beschrieb �x Knotensanierung Döbelikreisel. 

�x Ergänzend zur Lichtsignalanlage für die Beschleunigung der Busse, Bau eines Bypasses 
zur Verringerung des Staurisikos und damit verbundener Umweltauswirkungen. 

Zweckmässigkeit Verbesserung des Verkehrsflusses und Reduktion der Behinderung des ÖV und somit Stabi-
lisierung der Fahrplansicherheit. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verringerung der Stausituationen und Ver-
stetigung des Verkehrsflusses. Sicherstel-
lung der Durchfahrt für den ÖV und Verbes-
serung der Fahrplanstabilität. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

-- 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Sanierung und Entschärfung einer Unfall-
häufungsstelle. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf LV-1.6 Verbesserte Radwegführung im Bereich Döbeli, Konstanz 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.6   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Knoten Döbelikreisel 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-1.3 

Massnahme Kreisel Klinik Münsterlingen 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung MIV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: 2012 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: 2013 

Verortung | Lage Gemeinde Münsterlingen 

Zielsetzung �x Verbesserung der Verkehrsabwicklung (Busse, Besucher, Notfallzufahrt) durch Bau eines 
Kreisels. 

Beschrieb �x Zur östlichen Anbindung des Areals an die Hauptverkehrsstrasse ist der Bau eines Krei-
sels projektiert. 

Zweckmässigkeit Verbesserung des Verkehrsflusses und Reduktion der Behinderung des ÖV und somit Stabi-
lisierung der Fahrplansicherheit. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verringerung der Stausituationen und Ver-
stetigung des Verkehrsflusses. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

-- 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf S-1.4 Entwicklungsareal Gesundheit Klinik Münsterlingen 

MIV-2.4 Betriebs- und Gestaltungskonzept Scherzingen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.5   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinde Münsterlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Standort Kreisel Klinik Münsterlingen 

 

 

Situation Verkehrskreisel Ost Klinik Münsterlingen 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-1.4 

Massnahme Kreisel Scheidwegkreuzung, Münsterlingen 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung MIV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn: 2015 

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme: 2016 

Verortung | Lage Gemeinde Münsterlingen 

Zielsetzung �x Umbau der Scheidwegkreuzung zu einem Kreisel zur Verkehrsberuhigung und Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit. 

Beschrieb �x Umbau Scheidwegkreuzung zu einem Kreisel. 

Zweckmässigkeit Verbesserung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verringerung der Stausituationen und Ver-
stetigung des Verkehrsflusses. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

-- 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Projektbezogene Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf S-1.4 Entwicklungsareal Gesundheit Klinik Münsterlingen 

MIV-2.4 Betriebs- und Gestaltungskonzept Scherzingen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.5   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinde Münsterlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Knoten Scheidweg 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-1.5 

Massnahme Spange Bätershausen 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung MIV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinden Kemmental und Lengwil, Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Verlagerung des Nord-Süd- und des Ost-Süd-Verkehrs durch Kreuzlingen von der 
Bergstrasse auf die A7 und die Seetalstrasse. 

�x Schliessung einer Netzlücke zwischen dem A7-Anschluss Kreuzlingen Süd und der Bern-
rain- bzw. der Bergstrasse. 

Beschrieb �x Bau einer neuen Hauptverkehrstrasse zwischen dem A7-Anschluss Kreuzlingen Süd und 
der Bernrain- bzw. der Bergstrasse nördlich von Bätershausen. 

�x Bau einer Grünbrücke. 

Zweckmässigkeit Schliessung einer Netzlücke und direkter Anschluss Raums Bürglen – Berg an die A7. Ent-
lastung der Bernrain- und Bergstrasse. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Entlastung der Strassen im Zentrum von 
Kreuzlingen vom Durchgangsverkehr. Direk-
terer Anschluss an die Autobahn A7. Verrin-
gerung der Reisezeit durch weniger Umweg-
fahrten. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Aufwertung von Siedlungsgebieten durch die 
Verlagerung des Durchgangsverkehrs. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Verlagerung des MIV auf das übergeordnete 
Strassennetz. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion von Lärm- und Luftemissionen 
durch Vermeidung von Umwegfahrten. 

Machbarkeit Kantonale Richtplanung. Trassee gesichert und Machbarkeit gegeben. 

Koordinationsbedarf MIV-1.6 Umfahrung Bätershausen 

MIV-1.7 Umfahrung Siegershausen 

MIV-1.9 Flankierende Massnahmen Bernrain- und Brunnenstrasse 

MM-1.3 Transit-Schwerverkehrsachsen in Kreuzlingen und Tägerwilen 

Quantitative Angaben Siehe detaillierte Verkehrsmodellberechnungen. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  12.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Spange Bätershausen 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-1.6 

Massnahme Umfahrung Bätershausen 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung MIV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Kemmental 

Zielsetzung �x Entlastung von Bätershausen vom Durchgangsverkehr. 

�x Falls der Bedarf ausgewiesen ist Realisierung einer Umfahrung von Bätershausen. 

Beschrieb �x Prüfen Bau einer Umfahrung von Bätershausen bzw. Bau der Umfahrung von Bätershau-
sen bei Realisierung Spange Bätershausen. 

�x Flankierende Massnahmen auf dem bestehenden Strassenabschnitt. 

Zweckmässigkeit Entlastung von Bätershausen vom Durchgangsverkehr. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Entlastung des Siedlungsgebiets durch die 
Verlagerung des Durchgangsverkehrs. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Aufwertung von Siedlungsgebieten durch die 
Verlagerung des Durchgangsverkehrs. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Verlagerung des MIV und flankierende 
Massnahmen auf dem bestehenden Stras-
senabschnitt. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärmbelastung im Siedlungs-
gebiet durch Verlegung der Strasse. 

Machbarkeit Kantonale Richtplanung. 

Koordinationsbedarf MIV-1.5 Spange Bätershausen 

Quantitative Angaben DTV 8'500 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  3.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinde Kemmental 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Siedlungsgebiet Bätershausen 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-1.7 

Massnahme Umfahrung Siegershausen 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung MIV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Kemmental 

Zielsetzung �x Entlastung von Siegershausen vom Durchgangsverkehr 

�x Falls der Bedarf ausgewiesen ist Realisierung einer Umfahrung von Siegershausen. 

Beschrieb �x Prüfen Bau einer Umfahrung von Siegershausen bzw. Bau der Umfahrung von Siegers-
hausen bei Realisierung Spange Bätershausen. 

�x Aufhebung Niveauübergang über Bahn. 

�x Flankierende Massnahmen auf dem bestehenden Strassenabschnitt. 

Zweckmässigkeit Entlastung von Siegershausen vom Durchgangsverkehr und Aufhebung des Bahnüber-
gangs. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Entlastung des Siedlungsgebiets durch die 
Verlagerung des Durchgangsverkehrs. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Aufwertung von Siedlungsgebieten durch die 
Verlagerung des Durchgangsverkehrs. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Verlagerung des MIV und flankierende 
Massnahmen auf dem bestehenden Stras-
senabschnitt. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärmbelastung im Siedlungs-
gebiet durch Verlegung der Strasse. 

Machbarkeit Kantonale Richtplanung. 

Koordinationsbedarf MIV-1.5 Spange Bätershausen 

Quantitative Angaben DTV 8'500 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  12.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinde Kemmental 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Siedlungsgebiet Siegershausen 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-1.8 

Massnahme Oberlandstrasse (OLS) 

Massnahmenpaket Ergänzung und Optimierung MIV-Netz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinden Kemmental, Bottighofen und Münsterlingen 

Zielsetzung �x Neubau Strassenverbindung zwischen Bätershausen und dem Anschluss Oberaach der 
Bodensee-Thurtal-Strasse. 

�x Schliessung einer Netzlücke und Entlastung von Siedlungen. 

�x Entlastung der Stadt Kreuzlingen vom Ost-West-Verkehr. 

�x Entlastung und Umfahrung von Bottighofen. 

Beschrieb �x Zwischen Bätershausen und dem Anschluss Oberaach der Bodensee-Thurtal-Strasse ist 
eine neue Strassenverbindung zu realisieren (gemäss Richtplan Kanton Thurgau). 

�x Die OLS ist abhängig von der Realisierung der Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS). 

�x Bei einer Realisierung der OLS sind die lokalen LV-Verbindungen sicherzustellen (z.B. in 
Münsterlingen und Landschlacht). 

Zweckmässigkeit Schliessung einer Netzlücke und Entlastung von Siedlungsgebieten. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Entlastung des Siedlungsgebiets vom 
Durchgangsverkehr. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Aufwertung von Siedlungsgebieten durch die 
Verlagerung des Durchgangsverkehrs. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Verlagerung des MIV auf das übergeordnete 
Strassennetz. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

-- 

Machbarkeit Kantonale Richtplanung. Trassee gesichert und Machbarkeit gegeben. 

Koordinationsbedarf MIV-1.6 Spange Bätershausen 

Quantitative Angaben Siehe detaillierte Verkehrsmodellberechnungen. 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total      

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA 
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Grundlagen | Situation  

Ausschnitt Richtplan Kanton Thurgau, Situation Mst 1:25'000 mit Linienführung OLS 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-1.9 

Massnahme Flankierende Massnahmen Bernrain- und Brunnenstrasse 

Massnahmenpaket Entlastung Kerngebiet Kreuzlingen und Konstanz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Zur Verkehrslenkung im Zusammenhang mit der Spange Bätershausen sind flankierende 
Massnahmen auf dem bestehenden Strassennetz umzusetzen. 

Beschrieb �x Rückbau Bernrain- und Brunnenstrasse im Zusammenhang mit Spange Bätershausen. 

Zweckmässigkeit Umlagerung des Verkehrsflusses auf das übergeordnete Strassennetz. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Entlastung des Siedlungsgebiets durch die 
Verlagerung des Durchgangsverkehrs. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Aufwertung von Siedlungsgebieten durch die 
Entlastung vom Durchgangsverkehr. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Verlagerung des MIV durch flankierende 
Massnahmen auf dem bestehenden Stras-
senabschnitt. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung im 
Siedlungsgebiet durch Entlastung der Stras-
sen. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf MIV-1.6 Spange Bätershausen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Realisierungszeitraum  2011 - 2014  2015 - 2018  2019 - 2022  2023 - 2026 

 Abgeschätzter Baubeginn:  Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.7   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Stadt Kreuzlingen 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-2.1 

Massnahme Betriebs- und Gestaltungskonzept Tägerwilen 

Massnahmenpaket Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Tägerwilen 

Zielsetzung �x Steigerung der Attraktivität des Ortszentrums als Beitrag zur Siedlungsentwicklung nach 
innen. 

�x Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer. 

�x Aufwertung des Ortsbildes. 

�x Reduktion der Trennwirkung der Strasse. 

�x Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Beschrieb �x Strassenraumgestaltung unter Beachtung der folgenden Grundsätze: 

�x Priorität bei der Aufteilung des Strassenraums haben die Bedürfnisse der angrenzen-
den Nutzungen (Aussenraumnutzungen für Läden, Restaurants, öffentliche Bauten 
etc.), der Fussgänger und der Radfahrer; 

�x auf das erforderliche Minimum reduzierte Fahrbahnbreiten; 

�x auf das Ortsbild abgestimmte Gestaltungselemente und Materialisierung (Belagsflä-
chen, Beleuchtung, Möblierung usw.), Bepflanzung mit Bäumen usw.; 

�x Aufzuwertende Abschnitt: Zentrumsgebiet zwischen Bärenweg und Kirchweg (ca. 
400 m). 

Zweckmässigkeit Mit einem Betriebs- und Gestaltungskonzept wird ein belasteter Strassenabschnitt saniert, 
der Strassenraum und die LV-Achsen aufgewertet und der Verkehr siedlungsverträglicher 
abgewickelt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Verträglichkeit zwischen 
LV und MIV und des Gesamtsystems. Opti-
mierung und Entflechtung des Verkehrsflus-
ses. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Erhöhung der Siedlungs- und Aufenthalts-
qualität sowie der öffentliche Räume. Ver-
minderung der Trennwirkung und Verbesse-
rung der Verträglichkeit des MIV. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Durch die Verstetigung des Verkehrs und 
die Reduktion der Geschwindigkeit wird die 
Verkehrssicherheit erhöht. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch die 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Betriebs- und Gestaltungskonzept technisch umsetzbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben DTV 7'200 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  3.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinde Tägerwilen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Betriebs- und Gestaltungskonzept Tägerwilen 

 

Polizeilich registrierte Unfälle 2004 – 2008 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-2.2 

Massnahme Betriebs- und Gestaltungskonzept Romanshornerstrasse, Kreuzlingen 

Massnahmenpaket Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen 

Zielsetzung �x Verbesserung der Aufenthalts- und Wohnqualität. 

�x Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer. 

�x Reduktion der Trennwirkung der Strasse. 

�x Aufwertung des Ortsbildes. 

�x Verkehrsverlagerung auf die Seetalstrasse. 

Beschrieb �x Massnahmen zur Verkehrsberuhigung, Strassenraumgestaltung und Sicherheit des 
Langsamverkehrs im Abschnitt zwischen Blauem Haus und Ziilkreisel. 

Zweckmässigkeit Mit einem Betriebs- und Gestaltungskonzept wird ein belasteter Strassenabschnitt saniert, 
der Strassenraum und die LV-Achsen aufgewertet und der Verkehr siedlungsverträglicher 
abgewickelt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Verträglichkeit zwischen 
LV und MIV und des Gesamtsystems. Opti-
mierung und Entflechtung des Verkehrsflus-
ses. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Erhöhung der Siedlungs- und Aufenthalts-
qualität sowie der öffentliche Räume. Ver-
minderung der Trennwirkung und Verbesse-
rung der Verträglichkeit des MIV. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Durch die Verstetigung des Verkehrs und 
die Reduktion der Geschwindigkeit wird die 
Verkehrssicherheit erhöht. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch die 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Betriebs- und Gestaltungskonzept technisch umsetzbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben DTV 13'500 – 16'000 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  3.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Stadt Kreuzlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Betriebs- und Gestaltungskonzept Romanshornerstrasse 

 

Polizeilich registrierte Unfälle 2004 – 2008 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-2.3 

Massnahme Betriebs- und Gestaltungskonzept Bottighofen 

Massnahmenpaket Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Bottighofen 

Zielsetzung �x Steigerung der Attraktivität des Ortszentrums als Beitrag zur Siedlungsentwicklung nach 
innen. 

�x Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer. 

�x Aufwertung des Ortsbildes. 

�x Reduktion der Trennwirkung der Strasse. 

Beschrieb �x Flankierende Massnahmen bei einer allfälligen Realisierung der OLS. 

�x Aufwertung Ortsdurchfahrt und Strassenraumgestaltung unter Beachtung der folgenden 
Grundsätze: 

�x Priorität bei der Aufteilung des Strassenraums haben die Bedürfnisse der angrenzen-
den Nutzungen (Aussenraumnutzungen für Läden, Restaurants, öffentliche Bauten 
etc.), der Fussgänger und der Radfahrer; 

�x auf das erforderliche Minimum reduzierte Fahrbahnbreiten; 

�x auf das Ortsbild abgestimmte Gestaltungselemente und Materialisierung (Belagsflä-
chen, Beleuchtung, Möblierung usw.), Bepflanzung mit Bäumen usw. 

Zweckmässigkeit Mit einem Betriebs- und Gestaltungskonzept wird ein belasteter Strassenabschnitt saniert, 
der Strassenraum und die LV-Achsen aufgewertet und der Verkehr siedlungsverträglicher 
abgewickelt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Verträglichkeit zwischen 
LV und MIV und des Gesamtsystems. Opti-
mierung und Entflechtung des Verkehrsflus-
ses. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Erhöhung der Siedlungs- und Aufenthalts-
qualität sowie der öffentliche Räume. Ver-
minderung der Trennwirkung und Verbesse-
rung der Verträglichkeit des MIV. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Durch die Verstetigung des Verkehrs und 
die Reduktion der Geschwindigkeit wird die 
Verkehrssicherheit erhöht. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch die 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Betriebs- und Gestaltungskonzept technisch umsetzbar. 

Koordinationsbedarf MIV-1.8 Oberlandstrasse (OLS) 

Quantitative Angaben DTV 20'500 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  --   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinde Bottighofen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Betriebs-und Gestaltungskonzept 

 

Polizeilich registrierte Unfälle 2004 – 2008 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-2.4 

Massnahme Betriebs- und Gestaltungskonzept Scherzingen 

Massnahmenpaket Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Münsterlingen 

Zielsetzung �x Steigerung der Attraktivität des Ortszentrums als Beitrag zur Siedlungsentwicklung nach 
innen. 

�x Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer. 

�x Aufwertung des Ortsbildes. 

�x Reduktion der Trennwirkung der Strasse. 

�x Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Beschrieb �x Aufwertung Ortsdurchfahrt und Strassenraumgestaltung unter Beachtung der folgenden 
Grundsätze: 

�x Priorität bei der Aufteilung des Strassenraums haben die Bedürfnisse der angrenzen-
den Nutzungen (Aussenraumnutzungen für Läden, Restaurants, öffentliche Bauten 
etc.), der Fussgänger und der Radfahrer; 

�x auf das erforderliche Minimum reduzierte Fahrbahnbreiten; 

�x auf das Ortsbild abgestimmte Gestaltungselemente und Materialisierung (Belagsflä-
chen, Beleuchtung, Möblierung usw.), Bepflanzung mit Bäumen usw. 

�x Aufzuwertende Abschnitt: Seestrasse zwischen Hafenfeldstrasse und Bahnhalde (ca. 
300 m). 

Zweckmässigkeit Mit einem Betriebs- und Gestaltungskonzept wird ein belasteter Strassenabschnitt saniert, 
der Strassenraum und die LV-Achsen aufgewertet und der Verkehr siedlungsverträglicher 
abgewickelt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Verträglichkeit zwischen 
LV und MIV und des Gesamtsystems. Opti-
mierung und Entflechtung des Verkehrsflus-
ses. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Erhöhung der Siedlungs- und Aufenthalts-
qualität sowie der öffentliche Räume. Ver-
minderung der Trennwirkung und Verbesse-
rung der Verträglichkeit des MIV. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Durch die Verstetigung des Verkehrs und 
die Reduktion der Geschwindigkeit wird die 
Verkehrssicherheit erhöht. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch die 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Betriebs- und Gestaltungskonzept technisch umsetzbar. 

Koordinationsbedarf LV-1.16 Fuss- und Radwegzugang zum See, Münsterlingen 

MIV-1.4 Kreisel Scheidwegkreuzung, Münsterlingen 

Quantitative Angaben DTV 13'600 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  2.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinde Münsterlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Betriebs- und Gestaltungskonzept Scherzingen 

 

Polizeilich registrierte Unfälle 2004 – 2008 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-2.5 

Massnahme Betriebs- und Gestaltungskonzept Landschlacht 

Massnahmenpaket Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Münsterlingen 

Zielsetzung �x Steigerung der Attraktivität des Ortszentrums als Beitrag zur Siedlungsentwicklung nach 
innen. 

�x Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer. 

�x Aufwertung des Ortsbildes. 

�x Reduktion der Trennwirkung der Strasse. 

�x Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Beschrieb �x Aufwertung Ortsdurchfahrt und Strassenraumgestaltung unter Beachtung der folgenden 
Grundsätze: 

�x Priorität bei der Aufteilung des Strassenraums haben die Bedürfnisse der angrenzen-
den Nutzungen (Aussenraumnutzungen für Läden, Restaurants, öffentliche Bauten 
etc.), der Fussgänger und der Radfahrer; 

�x auf das erforderliche Minimum reduzierte Fahrbahnbreiten; 

�x auf das Ortsbild abgestimmte Gestaltungselemente und Materialisierung (Belagsflä-
chen, Beleuchtung, Möblierung usw.), Bepflanzung mit Bäumen usw. 

Zweckmässigkeit Mit einem Betriebs- und Gestaltungskonzept wird ein belasteter Strassenabschnitt saniert, 
der Strassenraum und die LV-Achsen aufgewertet und der Verkehr siedlungsverträglicher 
abgewickelt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Verträglichkeit zwischen 
LV und MIV und des Gesamtsystems. Opti-
mierung und Entflechtung des Verkehrsflus-
ses. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Erhöhung der Siedlungs- und Aufenthalts-
qualität sowie der öffentliche Räume. Ver-
minderung der Trennwirkung und Verbesse-
rung der Verträglichkeit des MIV. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Durch die Verstetigung des Verkehrs und 
die Reduktion der Geschwindigkeit wird die 
Verkehrssicherheit erhöht. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch die 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Betriebs- und Gestaltungskonzept technisch umsetzbar. 

Koordinationsbedarf LV-1.16 Fuss- und Radwegzugang zum See, Münsterlingen 

Quantitative Angaben DTV 13'600 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  2.0   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung TBA, Gemeinde Münsterlingen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:10'000 mit Betriebs- und Gestaltungskonzept Landschlacht 

 

Polizeilich registrierte Unfälle 2004 – 2008 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-2.6 

Massnahme Betriebs- und Gestaltungskonzept Laube und Bahnhofplatz Konstanz 

Massnahmenpaket Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer. 

�x Aufwertung des Strassenraums. 

�x Reduktion der Trennwirkung der Strasse. 

�x Verstetigung des Verkehrsflusses auf tieferem Geschwindigkeitsniveau. 

Beschrieb 1. Ausbau der Obere Laube zwischen Schulstrasse bis Schnetztor, Fortsetzung und Um-
gestaltung der mittigen Fussgängerpromenade. 

2. Umgestaltung Bahnhofplatz: 

�x Schaffung einer "Begegnungszone"; 

�x Verbesserung der Funktionalität des Bahnhofplatzes als ÖPNV-Verteiler; 

�x Gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums als Entree zur Stadt, Verbreiterung 
des bahnseitigen Fussgängerraumes. 

3. Umgestaltung Fischmarkt: 

�x Schaffung einer "Begegnungszone"; 

�x Verbesserung der Wegebeziehungen zwischen Altstadt und See für Fussgänger und 
Radfahrer. 

Zweckmässigkeit Mit einem Betriebs- und Gestaltungskonzept wird ein belasteter Strassenabschnitt saniert, 
der Strassenraum und die LV-Achsen aufgewertet und der Verkehr siedlungsverträglicher 
abgewickelt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Verträglichkeit zwischen 
LV und MIV und des Gesamtsystems. Opti-
mierung und Entflechtung des Verkehrsflus-
ses. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Erhöhung der Siedlungs- und Aufenthalts-
qualität sowie der öffentliche Räume. Ver-
minderung der Trennwirkung und Verbesse-
rung der Verträglichkeit des MIV. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Durch die Verstetigung des Verkehrs und 
die Reduktion der Geschwindigkeit wird die 
Verkehrssicherheit erhöht. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch die 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Betriebs- und Gestaltungskonzept technisch umsetzbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben DTV Konzilstrasse 14'600 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  2.9 (V) 

2.7 (A) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:15'000 mit Betriebs- und Gestaltungskonzept Laube und Bahnhofplatz Konstanz 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-2.7 

Massnahme Betriebs- und Gestaltungskonzept Litzelstetten 

Massnahmenpaket Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Steigerung der Attraktivität der Ortszentren als Beitrag zur Siedlungsentwicklung nach 
innen. 

�x Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer. 

�x Aufwertung des Ortsbildes. 

�x Reduktion der Trennwirkung der Strasse. 

�x Verstetigung des Verkehrsflusses auf tieferem Geschwindigkeitsniveau. 

Beschrieb �x Aufwertung Ortsdurchfahrt und Strassenraumgestaltung im Zentrumsgebiet unter Beach-
tung der folgenden Grundsätze: 

�x Priorität bei der Aufteilung des Strassenraumes haben die Bedürfnisse der angren-
zenden Nutzungen (Aussenraumnutzungen für Läden, Restaurants, öffentliche Bauten 
etc.), der Fussgänger und der Radfahrer; 

�x auf das erforderliche Minimum reduzierte Fahrbahnbreiten; 

�x auf das Ortsbild abgestimmte Gestaltungselemente und Materialisierung (Belagsflä-
chen, Beleuchtung, Möblierung usw.), Bepflanzung mit Bäumen usw.; 

�x Aufzuwertende Abschnitte:  Zentrumsgebiet Martin Schleyer-Strasse (ca. 1'000 m). 

Zweckmässigkeit Mit einem Betriebs- und Gestaltungskonzept wird ein belasteter Strassenabschnitt saniert, 
der Strassenraum und die LV-Achsen aufgewertet und der Verkehr siedlungsverträglicher 
abgewickelt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Verträglichkeit zwischen 
LV und MIV und des Gesamtsystems. Opti-
mierung und Entflechtung des Verkehrsflus-
ses. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Erhöhung der Siedlungs- und Aufenthalts-
qualität sowie der öffentliche Räume. Ver-
minderung der Trennwirkung und Verbesse-
rung der Verträglichkeit des MIV. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Durch die Verstetigung des Verkehrs und 
die Reduktion der Geschwindigkeit wird die 
Verkehrssicherheit erhöht. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch die 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Betriebs- und Gestaltungskonzept technisch umsetzbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  3.6   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Betriebs- und Gestaltungskonzept Litzelstetten 

 

 

Strassenraum Litzelstetten Strassenraum Litzelstetten 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-2.8 

Massnahme Betriebs- und Gestaltungskonzept Wollmatingen / Fürstenberg 

Massnahmenpaket Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Konstanz 

Zielsetzung �x Steigerung der Attraktivität der Ortszentren als Beitrag zur Siedlungsentwicklung nach 
innen. 

�x Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer. 

�x Aufwertung des Ortsbildes. 

�x Reduktion der Trennwirkung der Strasse. 

�x Verstetigung des Verkehrsflusses auf tieferem Geschwindigkeitsniveau. 

Beschrieb �x Aufwertung Ortsdurchfahrt und Strassenraumgestaltung im Zentrumsgebiet unter Beach-
tung der folgenden Grundsätze: 

�x Priorität bei der Aufteilung des Strassenraumes haben die Bedürfnisse der angren-
zenden Nutzungen (Aussenraumnutzungen für Läden, Restaurants, öffentliche Bauten 
etc.), der Fussgänger und der Radfahrer; 

�x auf das erforderliche Minimum reduzierte Fahrbahnbreiten; 

�x auf das Ortsbild abgestimmte Gestaltungselemente und Materialisierung (Belagsflä-
chen, Beleuchtung, Möblierung usw.), Bepflanzung mit Bäumen usw.; 

�x Aufzuwertender Abschnitt: Radolfzellerstrasse (ca. 700 m), Fürstenbergstrasse (ca. 
1'500 m). 

Zweckmässigkeit Mit einem Betriebs- und Gestaltungskonzept wird ein belasteter Strassenabschnitt saniert, 
der Strassenraum und die LV-Achsen aufgewertet und der Verkehr siedlungsverträglicher 
abgewickelt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Verträglichkeit zwischen 
LV und MIV und des Gesamtsystems. Opti-
mierung und Entflechtung des Verkehrsflus-
ses. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Erhöhung der Siedlungs- und Aufenthalts-
qualität sowie der öffentliche Räume. Ver-
minderung der Trennwirkung und Verbesse-
rung der Verträglichkeit des MIV. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Durch die Verstetigung des Verkehrs und 
die Reduktion der Geschwindigkeit wird die 
Verkehrssicherheit erhöht. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch die 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Betriebs- und Gestaltungskonzept technisch umsetzbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  4.4 (V) 

2.1 (A) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Betriebs- und Gestaltungskonzept Wollmatingen 

 

 



Agglomerationsprogramm Kreuzlingen-Konstanz 
Massnahmen | Teilbereich Siedlung und Verkehr 

 
Seite 172

 

 

 

Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-2.9 

Massnahme Betriebs- und Gestaltungskonzept | Ortschaften ausserhalb Kerngebiet 

Massnahmenpaket Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Ganze Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Steigerung der Attraktivität der Ortszentren als Beitrag zur Siedlungsentwicklung nach 
innen. 

�x Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer. 

�x Aufwertung des Ortsbildes und Reduktion der Trennwirkung der Strasse. 

�x Verstetigung des Verkehrsflusses auf tieferem Geschwindigkeitsniveau. 

Beschrieb �x Nach den gleichen Grundsätzen sollen längerfristig auch die folgenden Ortsdurchfahrten 
aufgewertet werden: 

�x Lengwil, Oberhofen und Illighausen 

�x Allensbach, Radolfzeller-/Konstanzerstrasse und Kaltbrunnerstrasse (ca. 1'500 m) 

�x Dettingen, Kapitän-Romer-Strasse/Konstanzerstrasse und Allensbacherstrasse (ca. 
1'000 m) 

�x Dingelsdorf (ca. 500 m) 

�x Freudental (ca. 200 m) 

�x Kaltbrunn (ca. 300 m) 

�x Langenrain (ca. 100 m) 

�x Wallhausen (ca. 500 m) 

Zweckmässigkeit Mit einem Betriebs- und Gestaltungskonzept wird ein belasteter Strassenabschnitt saniert, 
der Strassenraum und die LV-Achsen aufgewertet und der Verkehr siedlungsverträglicher 
abgewickelt. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung der Verträglichkeit zwischen 
LV und MIV und des Gesamtsystems. Opti-
mierung und Entflechtung des Verkehrsflus-
ses. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Erhöhung der Siedlungs- und Aufenthalts-
qualität sowie der öffentliche Räume. Ver-
minderung der Trennwirkung und Verbesse-
rung der Verträglichkeit des MIV. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Durch die Verstetigung des Verkehrs und 
die Reduktion der Geschwindigkeit wird die 
Verkehrssicherheit erhöht. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch die 
Verstetigung des Verkehrsflusses. 

Machbarkeit Betriebs- und Gestaltungskonzepte technisch umsetzbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  4.0 (CH) 

21.0 (D) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Konstanz, Gemeinden Allensbach und Kemmental 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:100'000 mit Betriebs- und Gestaltungskonzepte ausserhalb Kerngebiet 

 

 

Strassenraum Allensbach Strassenraum Dettingen 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-3.1 

Massnahme Parkleitsystem 

Massnahmenpaket Parkraum-Management 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Entwicklungsraum 

Zielsetzung �x Vermeidung von Suchfahrten. 

�x Verkehrslenkung des Parkierungsverkehrs. 

�x Bessere Koordination der Verkehrsinvestitionen. 

Beschrieb �x Um eine gute Auslastung der Parkplätze in den Kernstädten zu erreichen, ist das Park-
leitsystem Konstanz auf die Zufahrtsachsen auf schweizerischer Seite auszudehnen. 

Zweckmässigkeit Vermeidung von unerwünschtem Parksuchverkehr und dem Abbau von Staus in den Zent-
ren. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserte Erreichbarkeit des Zentrums. 
Vermeidung unnötiger Suchverkehr. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Entlastung des Zentrums und der Wohnquar-
tiere vom Parksuchverkehr. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch 
Vermeidung des Parksuchverkehrs. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.9   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen 
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 Parkleitsystem Stadt Konstanz 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-3.2 

Massnahme Parkplatzbewirtschaftung 

Massnahmenpaket Entlastung Kerngebiet Kreuzlingen und Konstanz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Entwicklungsraum 

Zielsetzung �x Zur Deckung der verursachergerechten Kosten sind die öffentlichen und grösseren priva-
ten Parkplätze monetär zu bewirtschaften. 

�x Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV und ÖV. 

�x Schaffung der gesetzlichen Grundlagen auf Stufe Kanton. 

Beschrieb �x Koordinierte grenzübergreifende Parkraumbewirtschaftung in Kreuzlingen und Konstanz. 

�x Die öffentlich zugänglichen Parkplätze im Entwicklungsraum und die Parkplätze für ver-
kehrsintensive Einrichtungen sind monetär zu bewirtschaften. 

Zweckmässigkeit Mit der Bewirtschaftung der Parkplätze sollen die Zentren entlastet und deren Erreichbarkeit 
verbessert werden. Mit einer abgestimmten Parkplatzbewirtschaftung kann der Parksuchver-
kehr reduziert werden. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Erhöht die Benützung des ÖV und LV. 

Verringert die Attraktivität des MIV und 
entlastet das Strassennetz. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Entlastung der Quartiere vom Parksuchver-
kehr. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Schaffung der gesetzlichen Grundlagen auf Stufe Kanton. 

Koordinationsbedarf MIV-3.1 Parkleitsystem 

MIV-3.3 Parkplatzbeschränkung 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  --   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-3.3 

Massnahme Parkplatzbeschränkung 

Massnahmenpaket Entlastung Kerngebiet Kreuzlingen und Konstanz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Entwicklungsraum 

Zielsetzung �x Zur Reduktion des MIV ist die Anzahl der Parkplätze zu beschränken. 

�x Verbesserung des Modal-Splits zugunsten LV und ÖV. 

�x Schaffung der gesetzlichen Grundlagen auf Stufe Kanton. 

Beschrieb �x Abstimmung des zulässigen Parkplatz-Angebots auf die Erschliessungsqualität mit dem 
ÖV, die Erreichbarkeit mit dem LV, die Strassenkapazitäten und die Umweltvorschriften. 

�x Die Anzahl der öffentlich zugänglichen Parkplätze in den Zentren ist einerseits am Bedarf 
und den Bedürfnissen auszurichten, andererseits auf die Strassenkapazitäten und Sied-
lungsverträglichkeit des MIV abzustimmen. 

Zweckmässigkeit Mit einer Parkplatzbeschränkung sollen die Zentren entlastet und deren Erreichbarkeit ver-
bessert sowie der Umsteigeeffekt auf den ÖV und LV gefördert werden. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Erhöht die Benützung des ÖV und LV. 

Verringert die Attraktivität des MIV und 
entlastet das Strassennetz. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Entlastung der Quartiere vom Parksuchver-
kehr. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Schaffung der gesetzlichen Grundlagen auf Stufe Kanton. 

Koordinationsbedarf MIV-3.1 Parkleitsystem 

MIV-3.2 Parkplatzbewirtschaftung 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  --   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-3.4 

Massnahme Neue Parkierungsanlagen 

Massnahmenpaket Parkraum-Management 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Kernstadt 

Zielsetzung �x Als Ersatz der aufgrund der Aufwertung von Fussgängerbereichen und zur Entlastung 
des Zentrums aufzuhebenden Parkplätze sind an verkehrsgünstigen Standorten neue 
Parkierungsanlagen mit der gleichen Anzahl an Parkplätzen zu realisieren. 

Beschrieb �x Neue Parkierungsanlagen: 

�x als Ersatz der bestehenden oberirdischen Parkplätze am See (Hafen Kreuzlingen), im 
Stadtzentrum sowie am Stephansplatz, Laube und Döbeli (keine zusätzlichen Park-
plätze, der Stellplatzbedarf für zusätzlichen Wohnraum bleibt hiervon unberührt); 

�x zur Aufwertung von Fussgängerbereichen; 

�x als Voraussetzung für die Standortentwicklung von zentralen Einrichtungen, Parks und 
Wohnen; 

�x als Entlastungsstandorte für das Zentrum; 

1. Parkhaus Seeufer West, Kreuzlingen 

2. Parkhaus Festwiese, Kreuzlingen 

3. Döbeli, Konstanz 

Zweckmässigkeit Die an verkehrsgünstigen Standorten vorgesehenen neuen Parkierungsanlagen entlasten 
die Zentren und bilden die Voraussetzung für die Aufwertung der Fussgängerbereiche. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Entlastung der Zentren vom Parkierungsver-
kehr. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Aufwertung der Strassenräume und Entlas-
tung der Quartiere vom Parksuchverkehr. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf MIV-3.1 Parkleitsystem 

MIV-3.2 Parkplatzbewirtschaftung 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  27.0 (KR) 

17.0 (KN) 

  -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Städte Kreuzlingen und Konstanz 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Standorten neuer Parkierungsanlagen 
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Themenbereich Mobilität MIV Massnahmen-Nr. MIV-3.5 

Massnahme Parkraum-Management Klinik Münsterlingen 

Massnahmenpaket Parkraum-Management 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Gemeinde Münsterlingen 

Zielsetzung �x Koordination des ruhenden Verkehrs rund um das Spital Münsterlingen. 

�x Lösung der aktuellen Konflikte bezüglich dem ruhenden Verkehr, dies vor allem unter 
dem Aspekt des Spitalausbaus. 

�x Erstellung Parkierungsanlagen mit Verkehrsleitsystem. 

�x Optimierung des Parkplatzangebots und deren Bewirtschaftung. 

�x Umsetzung der Massnahmen für den LV, ÖV und MIV gemäss Erschliessungs- und 
Verkehrskonzept Klinikareal. 

Beschrieb �x Als Entwicklungsraum Arbeiten ist neben dem Ausbau des LV und ÖV auch eine zweck-
mässige Regelung des ruhenden Verkehrs zu realisieren. 

�x Die dezentrale Anordnung der Parkierungsanlagen sowie die Verflechtung der Gemeinde 
und der Klinik erfordern eine ganzheitliche Lösung. 

Zweckmässigkeit Koordination des fliessenden und ruhenden Verkehrs. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Koordination aller Verkehrsarten und der 
Parkierungsanlagen. Vermeidung unnötiger 
Suchverkehr. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Entlastung des Zentrums und der Wohnquar-
tiere vom Parksuchverkehr. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion Lärm- und Luftbelastung durch 
Vermeidung des Parksuchverkehrs. 

Machbarkeit Verkehrskonzept Münsterlingen 

Koordinationsbedarf S-1.4 Entwicklungsareal Gesundheit Klinik Münsterlingen 

Mobilitätskonzept Spital Thurgau AG, Verkehrsplanung Gemeinde Münsterlingen 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.5   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Gemeinde Münsterlingen 
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Themenbereich Mobilität MM Massnahmen-Nr. MM-1.1 

Massnahme Verkehrsmanagement 

Massnahmenpaket Mobilitätsmanagement 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Entwicklungsraum 

Zielsetzung �x Aufbau eines Verkehrsmanagement-Systems. 

�x Verflüssigung des Verkehrs. 

�x Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. 

Beschrieb �x Einsatz moderner Informations- und Kommunikations-Technologie zur effizienteren Nut-
zung und dynamischer Gestaltung der bestehenden Infrastruktur. 

Zweckmässigkeit Steuerung des Verkehrsflusses zur Verflüssigung des Verkehrsaufkommens und Reduktion 
der Stausituationen. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Optimierung der Verkehrsinfrastruktur und 
Verringerung der Stausituation. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang 
der Strassenräume durch eine umweltver-
träglichere Verkehrsabwicklung. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch die Verflüssigung des Verkehrsauf-
kommens. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-2.9 Busspuren 1. Priorität 

ÖV-2.10 Busspuren 2. Priorität 

ÖV-2.11 Busbevorzugung an Verkehrsknoten 

MM-1.2 Verkehrssteuerung 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.4 (Konzept)   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  
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Themenbereich Mobilität MM Massnahmen-Nr. MM-1.2 

Massnahme Verkehrssteuerung 

Massnahmenpaket Mobilitätsmanagement 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Entwicklungsraum 

Zielsetzung �x Vermeidung von Verkehrsstau im Siedlungsgebiet. 

�x Gewährleistung eines zuverlässigen Busbetriebes. 

�x Reduktion der Luftschadstoff-Emissionen im Siedlungsgebiet. 

Beschrieb �x Stau-Detektion an kritischen Stellen in den Zentrumsgebieten zur Steuerung der Dosie-
rung an den Einfallsachsen. 

�x Dosierung des Verkehrs (mit Rückstauüberwachung) an den folgenden Einfallsachsen: 

�x Bernrainstrasse südlich Kapelle, Fahrtrichtung Kreuzlingen (Abstimmung auf Spange 
Bätershausen) 

�x Bergstrasse südlich Jakobshöhe (Abstimmung auf Spange Bätershausen) 

�x Hauptstrasse Bottighofen Ost, Fahrtrichtung Kreuzlingen 

�x Europastrasse/Grenzbachstrasse 

�x Unterseestrasse bei Mowag, Fahrtrichtung Kreuzlingen 

�x Erweiterung des bestehenden Systems in Konstanz an folgenden Stellen: 

�x Wollmatingen (Radolfzellerstrasse und Kindlebildstrasse) 

�x Bodanstrasse / Hafenstrasse / Bahnhofplatz 

�x Grenzbachstrasse, Einmündung Gartenstrasse 

�x Flankierende Busspuren prüfen (z.B. Bernrainstrasse südlich Kapelle, Unterseestrasse 
bei Mowag). 

Zweckmässigkeit Steuerung des Verkehrsflusses und Dosierung des Verkehrs zur Verflüssigung des Ver-
kehrsaufkommens und Reduktion der Stausituationen. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Verbesserung des Gesamtverkehrssystems. 
Entlastung des Zentrums und Verflüssigung 
des Verkehrsaufkommens. Vermeidung des 
Staurisikos für den ÖV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang 
der Strassenräume durch eine umweltver-
träglichere Verkehrsabwicklung. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verflüssigung des Verkehrsaufkom-
mens und Reduktion der Staustunden. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf ÖV-2.9 Busspuren 1. Priorität 

ÖV-2.10 Busspuren 2. Priorität 

ÖV-2.11 Busbevorzugung an Verkehrsknoten 

MM-1.1 Verkehrsmanagement 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  7.0 (KN)   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     
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Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  

 

 

Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:50'000 mit Dosierstellen 
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Themenbereich Mobilität MM Massnahmen-Nr. MM-1.3 

Massnahme Transit-Schwerverkehrsachsen in Kreuzlingen und Tägerwilen 

Massnahmenpaket Entlastung Kerngebiet Kreuzlingen und Konstanz 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Stadt Kreuzlingen, Gemeinde Tägerwilen 

Zielsetzung �x Entlastung der bezüglich Wohn- und Aufenthaltsqualität empfindlichen Strassenzüge vom 
Schwerverkehr. 

Beschrieb �x Ausscheiden von Transit-Schwerverkehrsachsen in Kreuzlingen und Tägerwilen zur 
Entlastung der Wohn- und Zentrumsgebiete. 

�x Ausserhalb dieser Achsen ist für den Schwerverkehr nur der Zubringerdienst gestattet. 

�x Antrag Änderung Durchgangsstrassenverordnung. 

Zweckmässigkeit Entlastung der Zentren vom Schwerverkehr. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Entlastung der Zentren vom Transit-
Schwerverkehr. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Entlastung des Zentrums und der Wohnquar-
tiere vom Transit-Schwerverkehr. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Erhöhung der Verkehrssicherheit in den 
Zentren durch Verkehrsverlagerungen. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verminderung des Transit-
Schwerverkehrs. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf MIV-1.5 Spange Bätershausen 

MIV-1.8 Oberlandstrasse (OLS) 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.1   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung Stadt Kreuzlingen, Gemeinde Tägerwilen 
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:50'000 mit Perimeter für Transit-Schwerverkehrsachsen 
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Themenbereich Mobilität MM Massnahmen-Nr. MM-1.4 

Massnahme Mobilitätszentrale und Mobilitätsberatung 

Massnahmenpaket Mobilitätsmanagement 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Entwicklungsraum 

Zielsetzung �x Aufbau von Mobilitätszentralen zur Mobilitätsberatung. 

�x Verbesserung des Modal-Splits zugunsten des LV und ÖV. 

�x Brechen der Verkehrsspitzen. 

Beschrieb �x Erhaltung der Mobilitätszentrale in Konstanz, Eröffnung einer Filiale in Kreuzlingen. 

�x Verkehrsmittelübergreifende Massnahmen und Unterstützung zur Information, Beratung, 
Bewusstseinsbildung, Koordination von Angeboten, Verkauf von Produkten und Förde-
rung von neuen Dienstleistungen eines nachhaltigen Verkehrsverhaltens. 

�x Ausbau und Koordination der Mobilitätsberatung von grösseren Unternehmen und publi-
kumsintensiven Einrichtungen (insbesondere auch Schulen) im ganzen Planungsgebiet. 

Zweckmässigkeit Mobilitätsberatung und damit Förderung der LV und ÖV. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Reduktion des MIV. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

-- 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

-- 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Anreize schaffen zur vermehrten Benützung 
des ÖV und LV. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf -- 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  --   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  
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Grundlagen | Situation  

Situation Mst 1:25'000 mit Standorten Mobilitätszentralen 
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Themenbereich Mobilität MM Massnahmen-Nr. MM-1.5 

Massnahme Förderung der kombinierten Mobilität 

Massnahmenpaket Mobilitätsmanagement 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Agglomeration Kreuzlingen-Konstanz 

Zielsetzung �x Verbesserung des Modal-Splits zugunsten von ÖV und LV. 

Beschrieb �x Erhöhung und Förderung der kombinierten Mobilität (LV, ÖV, MIV) durch: 

�x gute Umsteigeverhältnisse; 

�x abgestimmte Fahrpläne (Anschlüsse); 

�x Witterungsschutz an den ÖV-Haltestellen; 

�x attraktive Park+Ride- und Bike+Ride-Anlagen. 

�x Einrichtung von Velostationen an den Bahnhöfen Konstanz und Kreuzlingen. 

�x Erhalt und bedarfsgerechter Ausbau des Angebotes an Veloabstellplätzen bei den Bahn- 
und wichtigen Bushaltestellen. 

�x Erhalt und bedarfsgerechter Ausbau der bestehenden Park+Ride-Angebote an den übri-
gen Bahnhaltestellen. 

Zweckmässigkeit  

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Entlastung der Verkehrssysteme. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Entlastung der Siedlungsgebiete durch 
Reduktion des Verkehrsaufkommens. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch 
Reduktion des Verkehrsaufkommens. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verminderung des Verkehrsaufkom-
mens. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf LV-2.1 Fussgänger-Leitsystem 

LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen 

MM-1.6 Car Sharing-Angebot 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  1.3 (CH)   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  

Bemerkungen  
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Themenbereich Mobilität MM Massnahmen-Nr. MM-1.6 

Massnahme Car Sharing-Angebot 

Massnahmenpaket Mobilitätsmanagement 

Priorität  Vorleistung  A 2015 - 2018  B 2019 - 2022  C 2023 - 2026 

  Keine Infrastrukturmassnahme 

Abgeschätzter Baubeginn:  

 

Abgeschätzte Inbetriebnahme:  

Verortung | Lage Entwicklungsraum, Gemeinde Tägerwilen 

Zielsetzung �x Verbesserung des Modal-Splits zugunsten des LV und ÖV. 

Beschrieb �x Ausbau des Car Sharing-Angebotes in Kreuzlingen und Tägerwilen. 

�x Einführung eines professionellen Car Sharing-Angebotes in Konstanz mit bis zu 50 Fahr-
zeugen, verteilt über das ganze Stadtgebiet. 

�x Grenzüberschreitende Vernetzung der Angebote. 

Zweckmässigkeit Attraktivitätssteigerung der kombinierten Mobilität durch Aufbau eines grenzüberschreitenden 
Car Sharing-Angebot. 

Nutzen WK 1:  Qualität Verkehrssystem 

Entlastung der Verkehrssysteme. 

WK 2:  Siedlungsentwicklung nach innen 

Entlastung der Siedlungsgebiete durch 
Reduktion des Verkehrsaufkommens. 

WK 3:  Verkehrssicherheit 

Verbesserung der Verkehrssicherheit durch 
Reduktion des Verkehrsaufkommens. 

WK 4:  Umwelt und Ressourcen 

Reduktion der Lärm- und Luftbelastung 
durch Verminderung des Verkehrsaufkom-
mens. 

Machbarkeit Die Massnahme ist technisch realisierbar. 

Koordinationsbedarf MM-1.4 Mobilitätszentrale und Mobilitätsberatung 

MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität 

Quantitative Angaben -- 

Weiteres Vorgehen  Antrag für kommunale Angebotsplanung 

 Antrag für kommunales Strassenbauprogramm 

 Antrag für Anpassung kommunale Richt- und Nutzungsplanung 

 Antrag für kantonale Angebotsplanung 

 Antrag für kantonales Strassenbauprogramm 

 Antrag für kantonale Richtplanung 

Kosten  Infrastruktur Betrieb 

  [%] [Mio. CHF] [%] [Mio. CHF/Jahr] 

 Kosten Total  0.5   -- 

 Anteil Bund     

 Anteil Kanton     

 Anteil Gemeinde     

 Anteil Weitere     

Beteiligte  Bund  Kanton  Region  Gemeinde  Weitere 

 Federführung  

Bemerkungen  
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Massnahmenliste 
 

Themenbereich Thema | Fachbereich M-Nr. Massnahme Massnahmenpaket P 

Siedlung | Landschaft      

 Siedlung Strategische Massnahmen Siedlung S-0.1 Siedlungsentwicklung   

  S-0.2 Förderung der Innenentwicklung und Nutzung wichtiger Potentialflächen   

  S-0.3 Aufwertung Ortszentren | Stadtteilzentren   

  S-0.4 ÖV-Erschliessungsanforderungen an neue Bauzonen   

  S-0.5 Koordination und Anforderungen an verkehrsintensive Einrichtungen   

  S-0.6 Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungsschwerpunkte   

  S-0.7 Siedlungsbegrenzung | Siedlungstrennung   

  S-0.8 Touristische Orte und Naherholungseinrichtungen   

  S-0.9 Entwicklung ländlicher Raum   

 Entwicklungsgebiete S-1.1 Kernstadt   

  S-1.2 Entwicklungsraum | Verdichtungsgebiete   

  S-1.3 Entwicklungsareal Umnutzung Seefeld Kreuzlingen   

  S-1.4 Entwicklungsareal Gesundheit Klinik Münsterlingen   

  S-1.5 Entwicklungsareal Bildung Hochschule Paradies Konstanz   

  S-1.6 Entwicklungsareal Industriebrache Great Lakes / Brückenkopf Schänzle Nord   

  S-1.7  Entwicklungsareal Gesundheit Klinikum Konstanz   

  S-1.8 Entwicklungsareal Gerstäcker, Wollmatingen   

  S-1.9  Entwicklungsareal Gewerbegebiet Göldern, Reichenau   

  S-1.10 Entwicklungsschwerpunkt Kehlhofwise, Tägerwilen   

  S-1.11 Entwicklungsschwerpunkt Umnutzung Bahnhof Petershausen, Konstanz   

  S-1.12 Entwicklungsschwerpunkt Verkehrslandeplatz, Konstanz   

  S-1.13 Entwicklungsschwerpunkt Bildung Universität Konstanz   

  S-1.14 Entwicklungsschwerpunkt Klein Venedig, Kreuzlingen und Konstanz   

  S-1.15 Entwicklungsschwerpunkt Döbeli   

  S-1.16 Geplanter Entwicklungsschwerpunkt Hafner, Wollmatingen   

 Landschaft Strategische Massnahmen Landschaft L-0.1 Schutz der Landschaft und der Landwirtschaft   

  L-0.2 Landschafts- und Grünraumkonzept   

  L-0.3 Aufwertung Seeufer   

Mobilität      

 Mobilität LV Strategische Massnahmen LV LV-0.1 Förderung LV   

 Netzergänzung | Netzoptimierung LV-1.1 Langsamverkehrskonzept   

  LV-1.2 Radweg Gottlieberzoll – Tägerwilen   
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Themenbereich Thema | Fachbereich M-Nr. Massnahme Massnahmenpaket P 

  LV-1.3 Radweg Tägerwilen – Lengwil   

  LV-1.4 Ergänzung Promenaden-Netz Kreuzlingen–Konstanz   

  LV-1.5 Grenzüberschreitender Fuss- und Radweg zwischen Paradies – Döbeli   

  LV-1.6 Verbesserte Radwegführung im Bereich Döbeli, Konstanz   

  LV-1.7 Unterführung Lago Süd, Konstanz   

  LV-1.8 Fuss- und Radweg Helvetiaplatz – Seestrasse   

  LV-1.9 Fussgängerunterführung Bahnhof Kreuzlingen-Hafen   

  LV-1.10 Überführung Hafenstrasse und Bahn im Bereich Promenadenstrasse   

  LV-1.11 Fuss- und Radweg Promenadenstrasse – Sonnenwiesenstrasse   

  LV-1.12 Ausbau Radweg Werftstrasse   

  LV-1.13 Fuss- und Radweg Zelgstrasse – Seeweg (Seezelg Kreuzlingen)   

  LV-1.14 Fuss- und Radweg Seefeldstrasse, Kreuzlingen – Seestrasse, Bottighofen   

  LV-1.15 Fuss- und Radweg Bottighofen – Lengwil   

  LV-1.16 Fuss- und Radwegzugang zum See, Münsterlingen   

  LV-1.17 Fussverbindung Bahn-Haltestelle – Klinikareal   

  LV-1.18 Rad-Vorzugsachsen in Konstanz   

  LV-1.19 Radwegnetzergänzung Allensbach   

 Infrastruktur LV LV-2.1 Fussgänger-Leitsystem   

  LV-2.2 Erstellung und Aufwertung Veloabstellanlagen   

 Mobilität ÖV Strategische Massnahmen ÖV ÖV-0.1 Förderung ÖV   

  ÖV-0.2 Grenzüberschreitender Tarifverbund   

 Angebot | Takt | Tarifierung ÖV-1.1 Ausbau Regionalbus-Angebot   

  ÖV-1.2 Ausbau Stadtbus-Angebot   

  ÖV-1.3 Machbarkeits- und Zweckmässigkeitsstudie Agglo-S-Bahn   

 Infrastruktur ÖV ÖV-2.1 Ausbau Bahn-Haltestellen   

  ÖV-2.2 Ausbau Bahnhof Konstanz   

  ÖV-2.3 Ausbau Bahn-Haltestelle Petershausen   

  ÖV-2.4 Ausbau Bushaltestelle Bärenplatz   

  ÖV-2.5 Zentraler ÖV-Haltepunkt Sternenplatz   

  ÖV-2.6 Neubau Bahn-Haltestelle Allensbach-West   

  ÖV-2.7 Neubau Bahn-Haltestelle Reichenau-Waldsiedlung   

  ÖV-2.8 Umbau Grenzübergang Seestrasse Kreuzlingen / Hafenstrasse Konstanz   

  ÖV-2.9 Busspuren 1. Priorität   

  ÖV-2.10 Busspuren 2. Priorität   

  ÖV-2.11 Busbevorzugung an Verkehrsknoten   

  ÖV-2.12 Fahrgast-Informationssystem   
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Themenbereich Thema | Fachbereich M-Nr. Massnahme Massnahmenpaket P 

 Mobilität MIV Strategische Massnahmen MIV MIV-0.1 Strategie MIV   

 Netzergänzung | Netzoptimierung MIV-1.1 Verkehrsverflüssigung Seetal- und Hafenstrasse   

  MIV-1.2 Knotensanierung Döbelikreisel   

  MIV-1.3 Kreisel Klinik Münsterlingen   

  MIV-1.4 Kreisel Scheidwegkreuzung, Münsterlingen   

  MIV-1.5 Spange Bätershausen   

  MIV-1.6 Umfahrung Bätershausen   

  MIV-1.7 Umfahrung Siegershausen   

  MIV-1.8 Oberlandstrasse (OLS)   

  MIV-1.9 Flankierende Massnahmen Bernrain- und Brunnenstrasse   

 Betriebs- und Gestaltungskonzept MIV-2.1 Betriebs- und Gestaltungskonzept Tägerwilen   

  MIV-2.2 Betriebs- und Gestaltungskonzept Romanshornerstrasse, Kreuzlingen   

  MIV-2.3 Betriebs- und Gestaltungskonzept Bottighofen   

  MIV-2.4 Betriebs- und Gestaltungskonzept Scherzingen   

  MIV-2.5 Betriebs- und Gestaltungskonzept Landschlacht   

  MIV-2.6 Betriebs- und Gestaltungskonzept Laube und Bahnhofplatz Konstanz   

  MIV-2.7 Betriebs- und Gestaltungskonzept Litzelstetten   

  MIV-2.8 Betriebs- und Gestaltungskonzept Wollmatingen / Fürstenberg   

  MIV-2.9 Betriebs- und Gestaltungskonzept | Ortschaften ausserhalb Kerngebiet   

 Ruhender Verkehr MIV-3.1 Parkleitsystem   

  MIV-3.2 Parkplatzbewirtschaftung   

  MIV-3.3 Parkplatzbeschränkung   

  MIV-3.4 Neue Parkierungsanlagen   

  MIV-3.5 Parkraum-Management Klinik Münsterlingen   

 Mobilität MM Mobilitätsmanagement MM-1.1 Verkehrsmanagement   

  MM-1.2 Verkehrssteuerung   

  MM-1.3 Transit-Schwerverkehrsachsen in Kreuzlingen und Tägerwilen   

  MM-1.4 Mobilitätszentrale und Mobilitätsberatung   

  MM-1.5 Förderung der kombinierten Mobilität   

  MM-1.6 Car Sharing-Angebot   
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